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Nach Artikel 108 Absatz. 7 des Grundgesetzes erlässt die Bundes-
regierung folgende Allgemeine Verwaltungsvorschrift: 

… 

Einführung 

(1) 1Die Körperschaftsteuer-Richtlinien 2022 (KStR 2022) behan-
deln Anwendungs- und Auslegungsfragen von allgemeiner Bedeu-
tung, um eine einheitliche Anwendung des Körperschaftsteuer-
rechts durch die Behörden der Finanzverwaltung sicherzustellen. 
2Sie geben außerdem zur Vermeidung unbilliger Härten und aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung Anweisungen an die Fi-
nanzämter, wie in bestimmten Fällen verfahren werden soll. 

(2) Die Körperschaftsteuer-Richtlinien 2022 gelten, soweit sich aus 
ihnen nichts anderes ergibt, vom VZ 2022 an. 

(3) Anordnungen, die mit den nachstehenden Richtlinien im Wider-
spruch stehen, sind nicht mehr anzuwenden. 

(4) Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ih-
rer Veröffentlichung in Kraft. 

R 1.1 Unbeschränkte Steuerpflicht 

(1) 1Die Aufzählung der Körperschaften, Personenvereinigungen 
und Vermögensmassen in § 1 Abs. 1 KStG ist abschließend. 2Sie 
kann nicht im Wege der Auslegung erweitert werden. 

(2) 1Zu den sonstigen juristischen Personen des privaten Rechts i. 
S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG gehören eingetragene Vereine (§ 21 
BGB), wirtschaftliche Vereine (§ 22 BGB) und rechtsfähige privat-
rechtliche Stiftungen (§ 80 BGB). 2Rechtsfähige Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts (§ 89 BGB) fallen nicht unter § 1 Abs. 1 Nr. 4 
KStG; insoweit ist ggf. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG zu prüfen. 

(3) 1§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG bezieht sich ausschließlich auf inländi-
sche jPöR. 2Die Steuerpflicht ausländischer jPöR richtet sich nach 
§ 2 Nr. 1 KStG. 

(4) 1Die Steuerpflicht beginnt bei Genossenschaften (§ 1 Abs. 1 
Nr. 2 KStG) nicht erst mit der Erlangung der Rechtsfähigkeit durch 
die Eintragung in das Genossenschaftsregister (§ 13 GenG), son-
dern erstreckt sich auch auf die mit Abschluss des Statuts (§ 5 
GenG) errichtete Vorgenossenschaft, d. h. die Genossenschaft im 
Gründungsstadium. 2Für rechtsfähige Vereine sind die vorgenann-
ten Grundsätze sinngemäß anzuwenden. 3Genossenschaften i. S. 
d. § 1 Abs. 1 Nr. 2 KStG sind sowohl eingetragene als auch nicht-
rechtsfähige Genossenschaften. 4Bei Versicherungsvereinen auf 
Gegenseitigkeit (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KStG) beginnt die Steuerpflicht 
mit der aufsichtsbehördlichen Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb, bei 
den anderen juristischen Personen des privaten Rechts (§ 1 Abs. 
1 Nr. 4 KStG) durch staatliche Genehmigung, Anerkennung oder 
Verleihung. 5Nichtrechtsfähige Vereine, Anstalten, Stiftungen oder 
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andere Zweckvermögen des privaten Rechts (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 
KStG) entstehen durch Errichtung, Feststellung der Satzung oder 
Aufnahme einer geschäftlichen Tätigkeit. 6JPöR werden mit ihren 
BgA (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG) mit der Aufnahme der wirtschaftlichen 
Tätigkeit unbeschränkt steuerpflichtig. 

(5) 1Ein Zweckvermögen des Privatrechts i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 5 
KStG liegt vor, wenn ein selbständiges Sondervermögen gebildet 
wird, das durch Widmung einem bestimmten Zweck dient. 2Dazu 
gehören u. a. Sammelvermögen i. S. d. § 1914 BGB. 3Inländische 
Investmentfonds und inländische Spezial-Investmentfonds gelten 
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 und § 29 Abs. 1 InvStG als Zweckvermö-
gen. 4Ausländische Investmentfonds und ausländische Spezial-In-
vestmentfonds gelten nach § 6 Abs. 1 Satz 2 und § 29 Abs. 1 In-
vStG als beschränkt steuerpflichtige Vermögensmassen. 

R 1.2 Familienstiftungen 
1Die Verordnung über die Steuerbegünstigung von Stiftungen, die 
an die Stelle von Familienfideikommissen getreten sind, vom 
13.2.1926 (RGBI. I S. 101) ist noch anzuwenden. 2Da die Verord-
nung sich auf einen Sondertatbestand bezieht, kann sie auf an-
dere als die in ihr bezeichneten Stiftungen nicht entsprechend an-
gewendet werden. 

R 2 Beschränkte Steuerpflicht 

(1) 1Die beschränkte Körperschaftsteuerpflicht beginnt bei Perso-
nen i. S. d. § 2 Nr. 1 KStG, sobald inländische Einkünfte i. S. d. § 
49 EStG vorliegen; bei Personen i. S. d. § 2 Nr. 2 KStG, sobald 
inländische Einkünfte insbesondere i. S. d. § 43 EStG vorliegen, 
von denen ein Steuerabzug vorzunehmen ist. 2Sie endet, wenn 
keine inländischen Einkünfte mehr erzielt werden. 

(2) § 2 Nr. 2 KStG gilt aufgrund der Vorschrift des § 3 Abs. 2 KStG 
nicht für Hauberg-, Wald-, Forst- und Laubgenossenschaften und 
ähnliche Realgemeinden. 

R 4.1 Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts 

Betrieb gewerblicher Art 

(1) 1JPöR sind insbesondere die Gebietskörperschaften (Bund, 
Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände), Zweckverbände, die 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, die Innungen, 
Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern und sons-
tige Gebilde, die aufgrund öffentlichen Rechts eigene Rechtsper-
sönlichkeit besitzen. 2Dazu gehören neben Körperschaften auch 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, z. B. Rundfunk-
anstalten des öffentlichen Rechts. 

(2) 1Der Begriff >Einrichtung setzt nicht voraus, dass die Tätigkeit 
im Rahmen einer im Verhältnis zur sonstigen Betätigung verselb-
ständigten Abteilung ausgeübt wird; sie kann auch innerhalb des 
allgemeinen Betriebs miterledigt werden. 2Die Beteiligung einer 
jPöR an einer Kapitalgesellschaft begründet grundsätzlich keinen 
eigenständigen BgA. 3Die Beteiligung einer jPöR an einer Kapital-
gesellschaft stellt einen BgA dar, wenn mit ihr tatsächlich ein ent-
scheidender Einfluss auf die laufende Geschäftsführung des Un-
ternehmens ausgeübt wird. 4Eine geringfügige Beteiligung stellt ei-
nen BgA dar, wenn die jPöR zusammen mit anderen jPöR die Ka-
pitalgesellschaft beherrscht und im Zusammenwirken mit diesen 
jPöR tatsächlich einen entscheidenden Einfluss auf die Geschäfts-
führung der Gesellschaft ausübt. 5Die Beteiligung an einer aus-
schließlich vermögensverwaltend tätigen Kapitalgesellschaft ist 
kein BgA. 

(3) 1Die verschiedenen Tätigkeiten der jPöR sind für sich zu beur-
teilen. 2Lässt sich eine Tätigkeit nicht klar dem hoheitlichen oder 
dem wirtschaftlichen Bereich zuordnen, ist nach § 4 Abs. 5 KStG 
auf die >überwiegende Zweckbestimmung der Tätigkeit abzustel-
len. 3Verschiedene wirtschaftliche Tätigkeiten sind als Einheit zu 
behandeln, wenn dies der Verkehrsauffassung entspricht. 

(4) 1Eine Einrichtung kann auch dann angenommen werden, wenn 
Betriebsmittel, z. B. Maschinen oder Personal, sowohl im hoheitli-
chen als auch im wirtschaftlichen Bereich eingesetzt werden, so-
fern eine zeitliche Abgrenzung (zeitlich abgegrenzter Einsatz für 
den einen oder anderen Bereich) möglich ist. 2Ein wichtiges Merk-
mal für die wirtschaftliche Selbständigkeit der ausgeübten Tätig-
keit und damit für die Annahme einer Einrichtung ist darin zu se-
hen, dass der Jahresumsatz i. S. v. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG aus der 
wirtschaftlichen Tätigkeit den Betrag von 130 000 Euro übersteigt. 
3Für die wirtschaftliche Selbständigkeit der Einrichtung ist es uner-
heblich, wenn die Bücher bei einer anderen Verwaltung geführt 
werden. 

(5) 1In der Tatsache, dass der Jahresumsatz i. S. v. § 1 Abs. 1 Nr. 
1 UStG 45 000 Euro nachhaltig übersteigt, ist ein wichtiger An-
haltspunkt dafür zu sehen, dass die Tätigkeit von einigem >wirt-
schaftlichen Gewicht ist. 2I. d. R. kann deshalb bei diesem Jahres-
umsatz davon ausgegangen werden, dass die Tätigkeit sich inner-
halb der Gesamtbetätigung der jPöR wirtschaftlich heraushebt. 
3Dagegen kommt es für das Gewicht der ausgeübten Tätigkeit we-
der auf das im BFH-Urteil vom 11.1.1979 (V R 26/74, BStBI II S. 
746) angesprochene Verhältnis der Einnahmen aus der wirtschaft-
lichen Tätigkeit zum Gesamthaushalt der jPöR noch auf das im 
BFH-Urteil vom 14.4.1983 (V R 3/79, BStBI II S. 491) angespro-
chene Verhältnis der Einnahmen aus der wirtschaftlichen Tätigkeit 
zu einem bestimmten Teil des Gesamthaushalts der jPöR an. 
4Wird ein nachhaltiger Jahresumsatz von über 45 000 Euro im Ein-
zelfall nicht erreicht, ist ein BgA nur anzunehmen, wenn hierfür be-
sondere Gründe von der Körperschaft vorgetragen werden. 5Sol-
che Gründe sind insbesondere gegeben, wenn die jPöR mit ihrer 
Tätigkeit zu anderen Unternehmen unmittelbar in Wettbewerb tritt. 
6ln den Fällen der Verpachtung eines BgA ist darauf abzustellen, 
ob die Einrichtung beim Verpächter einen BgA darstellen würde. 
7Dabei kommt es für die Frage, ob die Tätigkeit von einigem Ge-
wicht ist, auf die Umsätze des Pächters an. 

(6) 1Zu den BgA gehören nicht >land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe von jPöR. 2Den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zu-
zurechnen sind auch die land- und forstwirtschaftlichen Nebenbe-
triebe. 3Auch die Verpachtung eines land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebs durch eine jPöR begründet keinen BgA. 4Dagegen sind 
Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlicher Tätigkeit, die in einem 
BgA anfallen, steuerpflichtig. 

Kapitalgesellschaften 

(7) Kapitalgesellschaften, an denen die jPöR beteiligt ist, werden 
nach den für diese Rechtsform geltenden Vorschriften besteuert. 

R 4.2 Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art 
1Die Zusammenfassung mehrerer BgA ist unter den Vorausset-
zungen des § 4 Abs. 6 KStG zulässig. 2Das gilt auch für die Zu-
sammenfassung von Einrichtungen, die mangels Gewicht keinen 
BgA darstellen, zu einem BgA und die Zusammenfassung sol-
cher Einrichtungen mit BgA. 3Die Zusammenfassung von Ver-
pachtungsbetrieben ist jedoch ausschließlich nach § 4 Abs. 6 
Satz 1 Nr. 1 KStG zulässig; hierfür ist die jeweilige Tätigkeit des 
Pächters maßgeblich. 4Ein BgA, der auch Dauerverlustgeschäfte 
i. S. d. § 8 Abs. 7 KStG ausübt, kann Organträger sein, wenn er 
insgesamt ein gewerbliches Unternehmen i. S. d. § 14 Abs. 1 
KStG ist. 5Eine Zusammenfassung von Gewinn- und Verlustbe-
trieben mittels Organschaft ist auch in diesen Fällen nur zulässig, 
wenn diese als BgA nach § 4 Abs. 6 KStG hätten zusammenge-
fasst werden können. 

R 4.3 Verpachtungsbetriebe gewerblicher Art 

— unbesetzt — 

R 4.4 Hoheitsbetriebe 

(1) 1Eine Ausübung der öffentlichen Gewalt kann insbesondere an-
zunehmen sein, wenn es sich um Leistungen handelt, zu deren 
Annahme der Leistungsempfänger aufgrund gesetzlicher oder be-
hördlicher Anordnung verpflichtet ist. 2Zu den Hoheitsbetrieben 
können z. B. gehören: Wetterwarten, Schlachthöfe in Gemeinden 
mit Schlachtzwang, Anstalten zur Lebensmitteluntersuchung, zur 
Desinfektion, zur Straßenreinigung und zur Abführung von Abwäs-
sern und Abfällen. 

(2) 1Die Verwertung bzw. Veräußerung von Material oder Gegen-
ständen aus dem hoheitlichen Bereich einer jPöR (sog. Hilfsge-
schäfte) ist dem hoheitlichen Bereich zuzuordnen. 2Das gilt z. B. 
für den An- und Verkauf von Dienstkraftfahrzeugen auch dann, 
wenn die Veräußerung regelmäßig vor Ablauf der wirtschaftlichen 
Nutzungsdauer erfolgt. 3Die Anzahl der von der Beschaffungs-
stelle vorgenommenen An- und Verkäufe ist dabei unbeachtlich. 

R 4.5 Abgrenzung in Einzelfällen 

(1) 1Die Behandlung der Mitglieder eines >Trägers der Sozialver-
sicherung in seinen eigenen Rehabilitationseinrichtungen ist eine 
hoheitliche Tätigkeit. 2An dieser Zuordnung zum Hoheitsbereich 
ändert sich nichts, wenn die Tätigkeit von einem anderen Sozial-
versicherungsträger übernommen wird. 3Eine wirtschaftliche Tä-
tigkeit, die unter den Voraussetzungen des R 4.1 Abs. 2 bis 5 ein 
BgA ist, liegt jedoch dann vor, wenn ein Sozialversicherungsträger 
in seinen Rehabilitationseinrichtungen gegen Entgelt auch Mitglie-
der privater Versicherungen oder Privatpersonen behandelt. 4Von 
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der Prüfung dieser Frage kann abgesehen werden, wenn die An-
zahl der Behandlungen von Mitgliedern privater Versicherungen 
oder von Privatpersonen 5 % der insgesamt behandelten Fälle 
nicht übersteigt. 

(2) Sind Schülerheime öffentlicher Schulen erforderlich, um den 
Unterrichts- oder Erziehungszweck zu erreichen, ist der Betrieb 
der Schülerheime als Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen Auf-
gabe anzusehen. 

(3) Gemeindeeigene Schlachtviehmärkte sind im Gegensatz zu 
gemeindeeigenen (Nutz- und Zucht-) >Viehmärkten Hoheitsbe-
triebe. 

(4) 1Der Betrieb von Parkuhren oder von Parkscheinautomaten ist 
als Ausübung öffentlicher Gewalt anzusehen, soweit er im Rah-
men der Straßenverkehrsordnung durchgeführt wird. 2Die Bereit-
stellung von öffentlichen Parkflächen in Parkhäusern, Tiefgaragen 
oder zusammenhängenden Parkflächen außerhalb öffentlicher 
Straßen ist dagegen als wirtschaftliche Tätigkeit anzusehen (Ver-
kehrsbetrieb i. S. d. § 4 Abs. 3 KStG); dies gilt auch dann, wenn 
sich die jPöR aufgrund einer Benutzungssatzung oder einer Wid-
mung zum öffentlichen Verkehr der Handlungsform des öffentli-
chen Rechts bedient. 3Die Parkraumüberlassung durch eine jPöR 
an ihre Bediensteten bzw. durch eine öffentlich-rechtliche Hoch-
schule an ihre Studenten ist als Vermögensverwaltung anzuse-
hen, soweit sie ohne weitere Leistungen erfolgt. 

(5) 1Wird ein gemeindliches Schwimmbad sowohl für das Schul-
schwimmen als auch für den öffentlichen Badebetrieb genutzt, ist 
unabhängig davon, welche Nutzung überwiegt, die Nutzung für 
den öffentlichen Badebetrieb grundsätzlich als wirtschaftlich selb-
ständige Tätigkeit i. S. d. R 4.1 Abs. 4 anzusehen. 2Unter den Vo-
raussetzungen des R 4.1 Abs. 5 ist ein BgA anzunehmen. 

(6) 1Die Verwertung und Beseitigung von in ihrem Gebiet anfallen-
den und überlassenen Abfällen aus privaten Haushaltungen durch 
öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger nach § 20 Abs. 1 Kreislauf-
wirtschaftsgesetz (Abfallentsorgung) ist eine hoheitliche Tätigkeit. 
2Für Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haus-
haltungen (sog. Gewerbemüll) gilt dies nur, soweit es sich um Ab-
fälle zur Beseitigung handelt. 3Deshalb ist auch die entgeltliche Ab-
gabe dieser Abfälle selbst oder der aus diesen Abfällen gewonne-
nen Stoffe oder Energie steuerlich dem hoheitlichen Bereich zuzu-
ordnen und als hoheitliches Hilfsgeschäft (>R 4.4 Abs. 2) anzuse-
hen. 4Eine wirtschaftliche Tätigkeit, die unter den Voraussetzun-
gen des R 4.1 Abs. 2 bis 5 zur Annahme eines BgA führt, liegt 
allerdings dann vor, wenn die veräußerten Stoffe oder die veräu-
ßerte Energie nicht überwiegend aus Abfällen gewonnen werden. 
5Bei der Abgrenzung ist vom Brennwert der eingesetzten Abfälle 
und sonstigen Brennstoffe auszugehen. 6Das getrennte Einsam-
meln wiederverwertbarer Abfälle und die entgeltliche Veräußerung 
dieser Abfälle oder der aus den Abfällen gewonnenen Stoffe oder 
Energie durch die auf Grund von Vorgaben aus Abfallverordnun-
gen entsorgungspflichtige Körperschaft ist steuerlich ebenfalls als 
hoheitliche Tätigkeit anzusehen. 7Dagegen sind die entsorgungs-
pflichtigen Körperschaften wirtschaftlich tätig, wenn sie aufgrund 
von privatrechtlichen Vereinbarungen Aufgaben im Rahmen des 
in § 22 Abs. 3, 4 und 9 des Verpackungsgesetzes vom 5.7.2017 
(BGBl. I S. 2234) bezeichneten Systems durchführen. 8Dies gilt 
auch für die folgenden Leistungen, die die entsorgungspflichtigen 
Körperschaften für das System erbringen: Erfassung von Ver-
kaufsverpackungen, Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung, Zur-
verfügungstellung und Reinigung von Containerstellplätzen. 9So-
weit der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger sich gegenüber 
dem Gewerbetreibenden vertraglich dazu verpflichtet, den bei die-
sem anfallenden Gewerbemüll zu verwerten, liegt insoweit kein 
Abfall zur Beseitigung vor, so dass insoweit eine wirtschaftliche 
Tätigkeit anzunehmen ist. 

(7) 1>Kurbetriebe einer Gemeinde stellen unter den Voraussetzun-
gen der R 4.1 Abs. 2 bis 5 BgA dar. 2Das gilt unabhängig davon, 
ob eine Kurtaxe z. B. als öffentlich-rechtliche Abgabe erhoben 
wird. 

(8) 1Die entgeltliche Übertragung des Rechts, Werbung an Fahr-
zeugen des Fuhrparks einer jPöR anzubringen, stellt grundsätzlich 
keine einen BgA begründende Tätigkeit dar. 2Das Entgelt erhöht 
jedoch die Einnahmen eines BgA, wenn die Fahrzeuge diesem zu-
geordnet sind. 3Ein eigenständiger BgA kann im Einzelfall vorlie-
gen, wenn im Zusammenhang mit der Werbung Leistungen er-
bracht werden, die über die bloße Zurverfügungstellung der Wer-
beflächen hinausgehen. 

(9) Bei der Tätigkeit der Gutachterausschüsse i. S. d. §§ 192 ff. 
BauGB für Privatpersonen (z. B. Wertermittlungstätigkeit) handelt 
es sich um eine wirtschaftliche Tätigkeit. 

R 5.1 Kapitalertragsteuer bei wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieben 

— unbesetzt — 

R 5.2 Allgemeines zu Pensions-, Sterbe-, Kranken- und Un-
terstützungskassen 

(1) 1Als Pensionskassen sind sowohl die in § 1b Abs. 3 Satz 1 Be-
trAVG als solche bezeichneten rechtsfähigen Versorgungseinrich-
tungen als auch rechtlich unselbständige Zusatzversorgungsein-
richtungen des öffentlichen Dienstes i. S. d. § 18 BetrAVG anzu-
sehen, die den Leistungsberechtigten (Arbeitnehmer und Perso-
nen i. S. d. § 17 Abs. 1 Satz 2 BetrAVG sowie deren Hinterblie-
bene) auf ihre Leistungen einen Rechtsanspruch gewähren. 2Bei 
Sterbekassen handelt es sich um Einrichtungen, welche die Versi-
cherung auf den Todesfall unter Gewährung eines Rechtsan-
spruchs auf die Leistung betreiben. 3Krankenkassen fallen unter 
die Vorschrift, wenn sie das Versicherungsgeschäft betriebsbezo-
gen wahrnehmen. 4Eine Unterstützungskasse ist eine rechtsfähige 
Versorgungseinrichtung, die auf ihre Leistungen keinen Rechtsan-
spruch gewährt (§ 1b Abs. 4 BetrAVG). 

(2) Für die Steuerbefreiung genügt es, wenn die Voraussetzungen 
des § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d KStG am Ende des VZ erfüllt 
sind. 

(3) 1Die Art der Anlage oder Nutzung des Kassenvermögens darf 
nicht dazu führen, dass die Kasse sich durch die mit der Vermö-
gensverwaltung verbundene Tätigkeit selbst einen weiteren sat-
zungsgemäß nicht bestimmten Zweck gibt. 2Kassen, die als Bau-
herr auftreten, werden körperschaftsteuerpflichtig, wenn sie sich 
durch diese Tätigkeit einen neuen Zweck setzen. 

R 5.3 Leistungsempfänger bei Pensions-, Sterbe-, Kranken- 
und Unterstützungskassen 

(1) 1Steuerbefreite Kassen müssen sich auf Zugehörige oder 
frühere Zugehörige einzelner oder mehrerer wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetriebe oder der Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege einschließlich deren Untergliederungen, Einrichtungen und 
Anstalten und sonstiger gemeinnütziger Wohlfahrtsverbände oder 
auf Arbeitnehmer sonstiger Körperschaften, Personenvereinigun-
gen oder Vermögensmassen beschränken. 2Unter dem Begriff der 
Zugehörigen sind einerseits Arbeitnehmer und die in einem arbeit-
nehmerähnlichen Verhältnis stehenden Personen zu verstehen, 
andererseits aber auch solche Personen, für die der Betrieb durch 
ihre soziale Abhängigkeit oder eine sonstige enge Bindung als Mit-
telpunkt der Berufstätigkeit anzusehen ist (z. B. Unternehmer und 
Gesellschafter). 3Frühere Zugehörige müssen die Zugehörigkeit 
zu der Kasse durch ihre Tätigkeit in den betreffenden Betrieben 
oder Verbänden erworben haben. 4Es ist nicht notwendig, dass die 
Kasse schon während der Zeit der Tätigkeit des Betriebsangehö-
rigen bestanden hat. 5Als arbeitnehmerähnliches Verhältnis ist i. d. 
R. ein Verhältnis von einer gewissen Dauer bei gleichzeitiger sozi-
aler Abhängigkeit, ohne dass Lohnsteuerpflicht besteht, anzuse-
hen. 6Arbeitnehmer, die über den Zeitpunkt der Pensionierung hin-
aus im Betrieb beschäftigt werden, sind Zugehörige i. S. d. Geset-
zes. 

(2) Nach § 1 Nr. 1 KStDV darf die Mehrzahl der Personen, denen 
die Leistungen der Kasse zugutekommen sollen (Leistungsemp-
fänger), sich nicht aus dem Unternehmer oder dessen Angehöri-
gen und bei Gesellschaften nicht aus den Gesellschaftern oder de-
ren Angehörigen zusammensetzen. 

(3) 1Der Pensions- oder Unterstützungskasse eines inländischen 
Unternehmens geht die Steuerfreiheit nicht dadurch verloren, dass 
zu ihren Leistungsempfängern Arbeitnehmer gehören, die das in-
ländische Unternehmen zur Beschäftigung bei seinen ausländi-
schen Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten abgeordnet hat. 
2Auch die Mitgliedschaft anderer, auch ausländischer, Arbeitneh-
mer der ausländischen Tochtergesellschaften oder Betriebsstät-
ten des inländischen Unternehmens ist für die Kasse steuerun-
schädlich, wenn für diese Arbeitnehmer von der ausländischen 
Tochtergesellschaft oder Betriebsstätte entsprechende Beiträge 
(Zuwendungen) an die Kasse des inländischen Unternehmens ab-
geführt werden. 

(4) Bei Unterstützungskassen muss den Leistungsempfängern o-
der den Arbeitnehmervertretungen des Betriebs oder der Dienst-
stelle satzungsgemäß und tatsächlich das Recht zustehen, an der 
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Verwaltung sämtlicher Beträge, die der Kasse zufließen, beratend 
mitzuwirken. 

R 5.4 Vermögensbindung bei Pensions-, Sterbe-, Kranken- 
und Unterstützungskassen 

(1) 1Bei Kassen, deren Vermögen bei ihrer Auflösung vorbehaltlich 
der Regelung in § 6 KStG satzungsgemäß für ausschließlich ge-
meinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden ist, gilt § 61 
Abs. 1 AO sinngemäß. 2Bei einer Unterstützungskasse in der 
Rechtsform einer privatrechtlichen Stiftung ist es nicht zu bean-
standen, wenn die Stiftung in ihre Verfassung die Bestimmung auf-
nimmt, dass das Stiftungskapital ungeschmälert zu erhalten ist, 
um dadurch zu verhindern, dass sie neben ihren Erträgen und den 
Zuwendungen vom Trägerunternehmen auch ihr Vermögen unein-
geschränkt zur Erbringung ihrer laufenden Leistungen einsetzen 
muss. 3In einer solchen Bestimmung ist kein Verstoß gegen das 
Erfordernis der dauernden Vermögenssicherung für Zwecke der 
Kasse zu erblicken. 4Durch die satzungsgemäß abgesicherte Ver-
mögensbindung ist nämlich gewährleistet, dass das Stiftungsver-
mögen im Falle der Auflösung der Stiftung nicht an den Stifter zu-
rückfließt, sondern nur den Leistungsempfängern oder deren An-
gehörigen zugutekommt oder für ausschließlich gemeinnützige o-
der mildtätige Zwecke zu verwenden ist. 

(2) 1Bei einer Darlehensgewährung der Unterstützungskasse an 
das Trägerunternehmen muss gewährleistet sein, dass die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit des Betriebs in ausreichendem 
Maße für die Sicherheit der Mittel bürgt. 2Ist diese Voraussetzung 
nicht gegeben, müssen die Mittel der Kasse in angemessener Frist 
aus dem Betrieb ausgesondert und in anderer Weise angelegt 
werden. 

(3) 1Nach § 1b Abs. 4 BetrAVG wird ein aus dem Betrieb vor Eintritt 
des Versorgungsfalles ausscheidender Arbeitnehmer, der seine 
betriebliche Altersversorgung von der Unterstützungskasse des 
Betriebs erhalten sollte, bei Erfüllung der Voraussetzungen hin-
sichtlich der Leistungen so gestellt, wie wenn er weiterhin zum 
Kreis der Begünstigten der Unterstützungskasse des Betriebs ge-
hören würde. 2Bei Eintritt des Versorgungsfalles hat die Unterstüt-
zungskasse dem früheren Arbeitnehmer und seinen Hinterbliebe-
nen mindestens den nach § 2 Abs. 1 BetrAVG berechneten Teil 
der Versorgung zu gewähren (§ 2 Abs. 4 BetrAVG) oder den gern. 
§ 2 Abs. 5a BetrAVG berechneten Teil der Versorgung bei ab dem 
1.1.2001 erteilten Versorgungszusagen. 3Diese Verpflichtung zur 
Gewährung von Leistungen an den vorzeitig ausgeschiedenen Ar-
beitnehmer bei Eintritt des Versorgungsfalles (§ 2 Abs. 4 BetrAVG) 
kann von der Unterstützungskasse wie folgt abgelöst werden: 

1. Unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 bis 5 BetrAVG kön-
nen nach § 2 BetrAVG unverfallbare Anwartschaften abgefun-
den werden. 2Soweit unverfallbare Anwartschaften über den 
gesetzlichen Umfang hinaus vertraglich zugesichert wurden, ist 
eine Abfindung zulässig. 

2. Unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2, 4 und 5 BetrAVG 
kann die Verpflichtung von jedem Unternehmen, bei dem der 
ausgeschiedene Arbeitnehmer beschäftigt wird, von einem 
Pensionsfonds, von einer Pensionskasse, von einem Unter-
nehmen der Lebensversicherung oder einem öffentlich-rechtli-
chen Versorgungsträger übernommen werden. 

4Vermögensübertragungen im Zusammenhang mit diesen Maß-
nahmen verstoßen nicht gegen die Voraussetzungen des § 5 Abs. 
1 Nr. 3 Buchstabe c KStG. 

(4) 1Der Grundsatz der ausschließlichen und unmittelbaren Ver-
wendung des Vermögens und der Einkünfte der Unterstützungs-
kasse für die Zwecke der Kasse gilt nach § 6 Abs. 6 KStG nicht für 
den Teil des Vermögens, der am Schluss des Wj. den in § 5 Abs. 
1 Nr. 3 Buchstabe e KStG bezeichneten Betrag übersteigt. 2Auch 
für den Fall, dass ein Unternehmen den Arbeitnehmern, die bisher 
von der Unterstützungskasse versorgt werden sollten, eine Pensi-
onszusage erteilt oder bisher von der Unterstützungskasse ge-
währte Leistungen von Fall zu Fall aufgrund einer entsprechenden 
Betriebsvereinbarung übernimmt, oder wenn eine Unterstützungs-
kasse durch Änderung des Leistungsplans die Versorgungsleis-
tungen einschränkt, gelten die Grundsätze des Satzes 1 nur für 
den überdotierten Teil des gesamten Kassenvermögens der Un-
terstützungskasse. 3lnsoweit ist eine Übertragung von Vermögen 
einer Unterstützungskasse auf das Trägerunternehmen zulässig. 
4Werden Versorgungsleistungen einer Unterstützungskasse durch 
Satzungsbeschluss in vollem Umfang ersatzlos aufgehoben, d. h., 
liegt kein Fall des Satzes 2 vor, entfällt die Steuerfreiheit der Kasse 

auch mit Wirkung für die Vergangenheit, soweit Steuerbescheide 
nach den Vorschriften der AO noch änderbar sind. 

R 5.5 Leistungsbegrenzung 

(1) 'Bei der Prüfung, ob die erreichten Rechtsansprüche der Leis-
tungsempfänger in nicht mehr als 12 % aller Fälle auf höhere als 
die in § 2 Abs. 1 KStDV bezeichneten Beträge gerichtet sind (§ 2 
Abs. 2 KStDV), ist von den auf Grund der Satzung, des Geschäfts-
plans oder des Leistungsplans insgesamt bestehenden Rechtsan-
sprüchen, also von den laufenden tatsächlich gewährten Leistun-
gen und den Anwartschaften auszugehen. 2Dabei ist jede in § 2 
KStDV genannte einzelne Leistungsgruppe (Pensionen, Witwen-
gelder, Waisengelder und Sterbegelder) für sich zu betrachten. 
3Nur bei Beschränkung auf die Höchstbeträge kann die Kasse als 
Sozialeinrichtung anerkannt werden. 

(2) 1Unterstützungskassen sind als Kassen ohne Rechtsanspruch 
der Leistungsempfänger zur Aufstellung eines Geschäftsplans i. 
S. d. VAG nicht verpflichtet. 2Unterstützungskassen dürfen auch 
laufende Leistungen, z. B. zur Altersversorgung, gewähren, wenn 
die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b KStG und 
des § 3 Nr. 3 KStDV erfüllt sind. 3Dabei dürfen Altersrenten, Wit-
wengeld, Waisengeld und Sterbegeld ohne Rücksicht auf die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Leistungsempfängers gewährt wer-
den. 4Die laufenden Leistungen und das Sterbegeld dürfen die in 
§ 2 KStDV bezeichneten Beträge nicht übersteigen. 5Dagegen hat 
eine Unterstützungskasse, die jedem Zugehörigen eines Betriebs 
ohne Rücksicht auf seine wirtschaftlichen Verhältnisse einmalige 
Zuwendungen macht, keinen Anspruch auf die Steuerbefreiung. 
6Leistungsempfänger i. S. d. Vorschrift sind nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 
KStG die Personen, denen die Leistungen der Kasse zugutekom-
men oder zugutekommen sollen, also auch die Leistungsanwärter. 
7Daher gilt die Begrenzung der laufenden Leistungen nach § 3 Nr. 
3 KStDV für die tatsächlich gezahlten Renten und die sich aus dem 
Leistungsplan ergebenden tatsächlichen Rentenanwartschaften. 
8Die Rentenanwartschaften sind mit den jeweils erreichten Beträ-
gen anzusetzen. 

(3) 1Eine steuerbefreite Pensionskasse oder Unterstützungskasse 
kann anstelle einer laufenden Rente auch eine Kapitalabfindung 
zahlen. 2Voraussetzung ist, dass die zu kapitalisierende Rente 
sich in den Grenzen der Höchstbeträge der §§ 2 und 3 KStDV hält 
und der Leistungsempfänger durch die Kapitalisierung nicht mehr 
erhält, als er insgesamt erhalten würde, wenn die laufende Rente 
gezahlt würde. 3Der Berechnung der Kapitalabfindung darf daher 
nur ein Zinsfuß zugrunde gelegt werden, der auf die Dauer gese-
hen dem durchschnittlichen Zinsfuß entspricht. 4Bei der Prüfung, 
ob sich die kapitalisierte Rente in den Grenzen der vorgenannten 
Höchstbeträge hält, ist von einem Zinssatz von 5,5 % auszugehen. 
5Im Übrigen ist die Kapitalabfindung nach den sonst steuerlich an-
erkannten Rechnungsgrundlagen zu berechnen. 

R 5.6 Kleinere Versicherungsvereine 

Hat ein Mitglied einer Sterbekasse mit der Kasse mehrere Versi-
cherungsverträge für sich selbst abgeschlossen, sind die für das 
Mitglied aufgrund dieser Versicherungsverträge in Betracht kom-
menden Versicherungsleistungen bei der Ermittlung der Gesamt-
leistung i. S. d. § 4 Nr. 2 KStDV zusammenzurechnen. 

R 5.7 Berufsverbände ohne öffentlich-rechtlichen Charakter 

(1) 1Berufsverbände sind Vereinigungen von natürlichen Personen 
oder von Unternehmen, die allgemeine, aus der beruflichen oder 
unternehmerischen Tätigkeit erwachsende ideelle und wirtschaft-
liche Interessen des Berufsstandes oder Wirtschaftszweiges wahr-
nehmen. 2Es müssen die allgemeinen wirtschaftlichen Belange al-
ler Angehörigen eines Berufes, nicht nur die besonderen wirt-
schaftlichen Belange einzelner Angehöriger eines bestimmten Ge-
schäftszweiges wahrgenommen werden. 3Die Zusammen-
schlüsse derartiger Vereinigungen sind ebenfalls Berufsverbände. 
4Ein Berufsverband ist auch dann gegeben, wenn er die sich aus 
der Summe der Einzelinteressen der Mitglieder ergebenden allge-
meinen wirtschaftlichen Belange eines Berufsstandes oder Wirt-
schaftszweiges vertritt und die Ergebnisse der Interessenvertre-
tung dem Berufsstand oder Wirtschaftszweig als solchem unab-
hängig von der Mitgliedschaft der Angehörigen des Berufsstandes 
oder Wirtschaftszweiges beim Verband zugutekommen. 5Die Un-
terhaltung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs (z. B. Rechts-
beratung) führt grundsätzlich nicht zum Verlust der Steuerbefrei-
ung des Berufsverbands, auch-wenn er in der Satzung des Ver-
bands aufgeführt ist. 6Die Steuerbefreiung entfällt, wenn nach dem 
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Gesamtbild der tatsächlichen Geschäftsführung die nicht dem Ver-
bandszweck dienende wirtschaftliche Tätigkeit dem Verband das 
Gepräge gibt. 

(2) Zu den Berufsverbänden ohne öffentlich-rechtlichen Charakter 
i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 5 KStG können Berufsverbände der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer, z. B. Arbeitgeberverbände und Ge-
werkschaften, und andere Berufsverbände, z. B. Wirtschaftsver-
bände, Bauernvereine und Hauseigentümervereine, gehören. 

(3) 1Verwendet ein Berufsverband Mittel von mehr als 10 % seiner 
Einnahmen für die unmittelbare oder mittelbare Unterstützung o-
der Förderung politischer Parteien, ist die Steuerbefreiung ausge-
schlossen. 2Dabei ist es ohne Bedeutung, ob die Mittel aus Bei-
tragseinnahmen oder aus anderen Quellen, z. B. aus wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieben, aus Vermögensanlagen oder aus Zu-
schüssen, stammen. 3Zu den Mitteln gehört bei Beteiligung an ei-
ner Personengesellschaft der Gewinnanteil an der Personenge-
sellschaft, bei Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft die Gewinn-
ausschüttung sowie Veräußerungsgewinne aus diesen Beteiligun-
gen. 4Der Besteuerung unterliegt in diesem Fall neben dem Ein-
kommen die Verwendung von Mitteln für die Unterstützung oder 
Förderung politischer Parteien nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 Satz 4 KStG. 
5Eine Mittelüberlassung liegt auch bei verdeckten Zuwendungen 
vor, z. B. bei Leistungen ohne ausreichende Gegenleistung. 6Das 
gilt auch bei einer unentgeltlichen oder verbilligten Raumüberlas-
sung und bei einer zinslosen oder zinsverbilligten Darlehensge-
währung. 7Eine mittelbare Unterstützung oder Förderung politi-
scher Parteien ist anzunehmen, wenn der Berufsverband z. B. den 
Wahlkampf eines Abgeordneten finanziert. 

(4) 1Der Begriff des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ergibt sich 
aus § 14 AO. 2Danach ist Voraussetzung für die Annahme eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, dass durch die Tätigkeit Ein-
nahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden. 3Das 
ist nicht der Fall, wenn für die Tätigkeit ausschließlich (echte) Mit-
gliederbeiträge nach § 8 Abs. 5 KStG erhoben werden. 4Zu den 
Mitgliederbeiträgen gehören auch Umlagen, die von allen Mitglie-
dern in gleicher Höhe oder nach einem bestimmten Maßstab, der 
von dem Maßstab der Mitgliederbeiträge abweichen kann, erho-
ben werden. 5Solche beitragsähnlichen Umlagen liegen z. B. bei 
der Gemeinschaftswerbung und bei der Durchführung von Be-
triebsvergleichen vor. 6Dagegen ist ein wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb anzunehmen, wenn mehr als 20 % der Mitglieder des Be-
rufsverbandes oder der Mitglieder eines zu dem Berufsverband 
gehörenden Berufs- oder Wirtschaftszweiges, der an der Gemein-
schaftswerbung oder an der Durchführung von Betriebsverglei-
chen beteiligt ist, nicht zu der Umlage herangezogen werden. 7Es 
kann im Einzelfall notwendig sein, zu prüfen, ob die von dem Be-
rufsverband erhobenen Beiträge in vollem Umfang als Mitglieder-
beiträge anzusehen oder ob darin Entgelte für die Gewährung be-
sonderer wirtschaftlicher Vorteile enthalten sind. 8Die Gewährung 
derartiger Vorteile gegen Entgelt begründet einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb. 9Vgl. z. B. >R 8.12 und 8.13. 10Zu den wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieben gehören z. B. die Vorführung und der 
Verleih von Filmen, die Beratung der Angehörigen des Berufsstan-
des oder Wirtschaftszweiges einschließlich der Hilfe bei der Buch-
führung, bei der Ausfüllung von Steuererklärungen und sonstigen 
Vordrucken, die Unterhaltung einer Buchstelle, die Einrichtung ei-
nes Kreditschutzes, die Unterhaltung von Sterbekassen, der Ab-
schluss oder die Vermittlung von Versicherungen, die Unterhal-
tung von Laboratorien und Untersuchungseinrichtungen, die Ver-
anstaltung von Märkten, Leistungsschauen und Fachausstellun-
gen, die Unterhaltung einer Kantine für die Arbeitskräfte der Ver-
bandsgeschäftsstelle, die nachhaltige Vermietung von Räumen für 
regelmäßig kurze Zeit, z. B. für Stunden oder einzelne Tage, an 
wechselnde Benutzer. 11Die Herausgabe, das Verlegen oder der 
Vertrieb von Fachzeitschriften, Fachzeitungen und anderen fachli-
chen Druckerzeugnissen des Berufsstandes oder Wirtschaftszwei-
ges, einschließlich der Aufnahme von Fachanzeigen, stellt eben-
falls einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar. 12Verbandszeit-
schriften, in denen die Mitglieder über die Verbandstätigkeit und 
über allgemeine Fragen des Berufsstandes unterrichtet werden, 
sind kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. 13Betreibt ein Berufs-
verband in seiner Verbandszeitschrift jedoch Anzeigen- oder An-
noncenwerbung, liegt insoweit ein wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb vor. 

(5) 1Unter den Begriff des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs fällt 
nicht die Vermögensverwaltung. 2Wegen des Begriffs der Vermö-
gensverwaltung vgl. § 14 AO. 3Die >Beteiligung eines Berufsver-

bandes an einer Kapitalgesellschaft ist im Regelfall Vermögens-
verwaltung. 4Die Grundsätze von R 4.1 Abs. 2 Satz 2 bis 5 gelten 
entsprechend. 

(6) 1Die Tätigkeit der Geschäftsstelle des Berufsverbandes stellt 
keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar. 2Der Verkauf von Alt-
material, Einrichtungsgegenständen, Maschinen, Kraftfahrzeugen 
und dgl. bildet eine Einheit mit der Tätigkeit der Geschäftsstelle. 
3Es fehlt insoweit an der für die Begründung eines wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs erforderlichen Selbständigkeit. 4Das gilt auch 
für den Fall, dass Entgelte für die Mitbenutzung der Geschäfts-
stelle oder einzelner Räume oder Einrichtungsgegenstände der 
Geschäftsstelle durch einen anderen Berufsverband vereinnahmt 
werden. 5Entsprechendes gilt auch hinsichtlich der Vereinnah-
mung von Entgelten für die Zurverfügungstellung von Personal für 
einen anderen Berufsverband. 

(7) 1Steuerpflichtig ist nicht der einzelne wirtschaftliche Geschäfts-
betrieb, sondern der Berufsverband. 2Die Ergebnisse der wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebe werden für die Besteuerung zu-
sammengefasst. 3Die Freibetragsregelung des § 24 KStG bezieht 
sich auf das Einkommen des Berufsverbandes. 4Sie ist nicht auf 
die Bemessungsgrundlage für die besondere Körperschaftsteuer 
i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 5 Satz 4 KStG anzuwenden. 

R 5.8 Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Körperschaf-
ten 

— unbesetzt — 

R 5.9 Vermietungsgenossenschaften und -vereine 

— unbesetzt — 

R 5.10 Gemeinnützige Siedlungsunternehmen 
1Gemeinnützige Siedlungsunternehmen sind insoweit von der Kör-
perschaftsteuer befreit, als sie im ländlichen Raum Siedlungs-, Ag-
rarstrukturverbesserungs- und Landentwicklungsmaßnahmen mit 
Ausnahme des Wohnungsbaus durchführen. 2Die Durchführung 
von Siedlungs-, Agrarstrukturverbesserungs- und Landentwick-
lungsmaßnahmen ist auch dann begünstigt, wenn sie nicht aus-
drücklich durch Gesetz zugewiesen ist. 3Landentwicklungsmaß-
nahmen sind Maßnahmen im öffentlichen Interesse, die wegen 
des sich vollziehenden Strukturwandels zur Unterstützung und Er-
gänzung der Siedlungs- und Agrarstrukturverbesserung im ländli-
chen Raum erforderlich sind und vornehmlich zum Gegenstand 
haben 

– die Planung und Durchführung von Maßnahmen der Ortssanie-
rung, Ortsentwicklung, Bodenordnung und der Agrarstruktur-
verbesserung, 

– die Durchführung von Umsiedlungen und Landtauschen, weil 
Land für öffentliche und städtebauliche Zwecke in Anspruch ge-
nommen wird. 

4Die Durchführung umfasst alle Tätigkeiten gemeinnütziger Sied-
lungsunternehmen, die der Verwirklichung dieser Maßnahme die-
nen, insbesondere auch die erforderliche Landbeschaffung. 5So-
weit die gemeinnützigen Siedlungsunternehmen als Bauträger o-
der Baubetreuer im Wohnungsbau tätig sind oder andere Tätigkei-
ten ausüben, z. B. das Betreiben von Land- und Forstwirtschaft, 
besteht partielle Steuerpflicht, wenn diese Tätigkeiten nicht über-
wiegen. 6Übersteigen die Einnahmen aus diesen Tätigkeiten die 
Einnahmen aus den in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten, wird das 
Unternehmen in vollem Umfang steuerpflichtig. 

R 5.11 Allgemeines über die Steuerbefreiung von Genossen-
schaften und Vereinen im Bereich der Land- und Forstwirt-
schaft 

(1) 1Genossenschaften sowie Vereine sind nach § 5 Abs. 1 Nr. 14 
KStG grundsätzlich von der Körperschaftsteuer befreit, soweit sich 
ihr Geschäftsbetrieb auf die dort genannten Tätigkeiten be-
schränkt und im Bereich der Land- und Forstwirtschaft liegt. 2Unter 
den Begriff „Vereine" fallen sowohl rechtsfähige als auch nicht-
rechtsfähige Vereine i. S. v. § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 KStG. 3Üben 
die Genossenschaften und Vereine auch Tätigkeiten aus, die nicht 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG begünstigt sind, und betragen die 
Einnahmen aus diesen Tätigkeiten nicht mehr als 10 % der ge-
samten Einnahmen, sind die Genossenschaften und Vereine mit 
den Gewinnen aus den nicht begünstigten Tätigkeiten partiell steu-
erpflichtig. 4Die nicht begünstigten Tätigkeiten bilden einen einheit-
lichen steuerpflichtigen Gewerbebetrieb. 5Hinsichtlich der begüns-
tigten Tätigkeiten bleibt die Steuerfreiheit erhalten. 6Übersteigen 
die Einnahmen aus den nicht begünstigten Tätigkeiten in einem 
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VZ 10 % der Gesamteinnahmen, entfällt die Steuerbefreiung für 
diesen VZ insgesamt. 

(2) 1Der Begriff und die Höhe der Einnahmen (Einnahmen ein-
schließlich Umsatzsteuer) bestimmen sich nach den Grundsätzen 
über die steuerliche Gewinnermittlung. 2Der Zufluss i. S. d. § 11 
EStG ist nicht maßgebend. 3Wegen der Ermittlung der Einnahmen 
aus nicht begünstigten Tätigkeiten bei Verwertungsgenossen-
schaften vgl. Absatz 8. 

(3) 'Eine Ausnahme von der 10%-Grenze enthält § 5 Abs. 1 Nr. 14 
KStG für Genossenschaften und Vereine, deren Geschäftsbetrieb 
sich überwiegend auf die Durchführung von Milchqualitätsprüfun-
gen und/oder Milchleistungsprüfungen oder auf die Tierbesamung 
beschränkt. 2Zur ersten Gruppe gehören danach grundsätzlich die 
nach Landesrecht zugelassenen Untersuchungsstellen i. S. d. § 2 
Abs. 7 der Milch-Güteverordnung, die insbesondere im öffentli-
chen Interesse Milchqualitätsprüfungen für Mitglieder und Nicht-
mitglieder sie für Nichtlandwirte durchführen. 3Auch die Tierbesa-
mungsstationen tätigen, insbesondere bei Ausbruch einer Seuche, 
neben Zweckgeschäften mit Mitgliedern in größerem Umfang auch 
solche mit Nichtmitgliedern und Nichtlandwirten. 4Die Einnahmen 
aus diesen Tätigkeiten bleiben bei der Berechnung der 10%-
Grenze, d. h. sowohl bei der Berechnung der Einnahmen aus den 
steuerlich nicht begünstigten Tätigkeiten als auch bei der Berech-
nung der gesamten Einnahmen, außer Ansatz. 5Die Gewinne aus 
diesen Tätigkeiten unterliegen jedoch der Körperschaftsteuer. 

(4) 1Die Ausübung mehrerer begünstigter Tätigkeiten nebeneinan-
der ist für die Steuerbefreiung unschädlich. 2Zu den begünstigten 
Tätigkeiten gehört auch die Vermittlung von Leistungen im Bereich 
der Land- und Forstwirtschaft, z. B. von Mietverträgen für Maschi-
nenringe einschließlich der Gestellung von Personal. 3Der Begriff 
„Verwertung" umfasst auch die Vermarktung und den Absatz, 
wenn die Tätigkeit im Bereich der Land- und Forstwirtschaft liegt. 
4Nicht unter die Steuerbefreiung fällt dagegen die Rechts- und 
Steuerberatung. 

(5) 1Beteiligungen an anderen Unternehmen sind grundsätzlich zu-
lässig. 2Die Einnahmen aus Beteiligungen an anderen Unterneh-
men sind jedoch als Einnahmen aus nicht begünstigten Tätigkei-
ten anzusehen. 3Einnahmen aus der Beteiligung an einer Körper-
schaft, deren Leistungen bei den Empfängern zu den Einnahmen 
i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 EStG gehören, sind in voller Höhe 
als Einnahmen aus nicht begünstigten Tätigkeiten anzusehen. 
4Dies gilt nicht für Beteiligungen an Genossenschaften und Verei-
nen, die nach § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG befreit sind. 5Bei der Beteili-
gung an einer Personengesellschaft sind die anteiligen Einnah-
men anzusetzen. 6Rück-Vergütungen i. S. d. § 22 KStG sind den 
Einnahmen aus den Geschäften zuzurechnen, für die die Rückver-
gütungen gewährt worden sind. 

(6) Für die Besteuerung der Genossenschaften sind die folgenden 
Arten von Geschäften zu unterscheiden: 

1. Zweckgeschäfte; 
 1Zweckgeschäfte sind alle Geschäfte, die der Erfüllung des sat-

zungsmäßigen Gegenstandes des Unternehmens der Genos-
senschaft dienen und die Förderung des Erwerbs oder der Wirt-
schaft der Mitglieder bezwecken (§ 1 GenG). 2Sie können sein 

a) Mitgliedergeschäfte; 
 1Mitgliedergeschäfte sind Zweckgeschäfte, die mit den Mit-

gliedern der Genossenschaft als Vertragspartnern durchge-
führt werden. 2Mitglieder sind die in die Mitgliederliste ein-
getragenen Personen. 3Es genügt, wenn der Genossen-
schaft zur Zeit des Geschäftsabschlusses die Beitrittserklä-
rung vorliegt; 

b) Nichtmitgliedergeschäfte; 

 Nichtmitgliedergeschäfte sind Zweckgeschäfte, die mit 
Nichtmitgliedern als Vertragspartnern der Genossenschaft 
durchgeführt werden; 

2. Gegengeschäfte; 

 Gegengeschäfte sind Geschäfte, die zur Durchführung der 
Zweckgeschäfte erforderlich sind, z. B. bei Bezugsgenos-
senschaften der Einkauf der Waren, bei Nutzungsgenos-
senschaften der Ankauf eines Mähdreschers, bei Absatzge-
nossenschaften der Verkauf der Waren; 

3. Hilfsgeschäfte; 

 1>Hilfsgeschäfte sind Geschäfte, die zur Abwicklung der 
Zweckgeschäfte und Gegengeschäfte notwendig sind und 

die der Geschäftsbetrieb der Genossenschaft mit sich 
bringt, z. B. Einkauf von Büromaterial, der Verkauf von über-
flüssig gewordenem Inventar oder Verpackungsmaterial, 
die Lieferung von Molkereibedarfsartikeln, z. B. Hofbehälter, 
Milchbehälter oder Milchkühlbehälter, durch eine Molkerei-
genossenschaft an ihre Mitglieder, die Vermietung von 
Wohnräumen an Betriebsangehörige, wenn die Vermietung 
aus betrieblichen Gründen (im eigenen betrieblichen Inte-
resse der Genossenschaft) veranlasst ist. 2Die Führung von 
Mitgliederkonten für Anzahlungen und Guthaben, die als 
reine Geldanlagekonten anzusehen sind, ist als Hilfsge-
schäft anzusehen, wenn die Guthaben auf die Gesamthöhe 
des Warenbezugs des betreffenden Mitglieds im vorange-
gangenen Jahr begrenzt werden. 3Auch die Veräußerung 
eines Betriebsgrundstücks oder des Teils eines Betriebs-
grundstücks kann ein Hilfsgeschäft sein. 4Dagegen gehö-
ren Geschäfte aus der Veräußerung von Anlagevermögen 
im Zuge der Betriebseinstellung (wie z. B. die Veräußerung 
eines Betriebsgrundstücks, der Betriebsvorrichtungen oder 
anderer Wirtschaftsgüter) zu den Nebengeschäften; 

4. Nebengeschäfte; 

 >Nebengeschäfte sind alle sonstigen Geschäfte. 

(7) Für die Besteuerung der Vereine gilt die in Absatz 6 vorgenom-
mene Unterscheidung von Arten von Geschäften bei Genossen-
schaften sinngemäß. 

(8) 1Begünstigt sind nur >Zweckgeschäfte mit Mitgliedern, >Ge-
gengeschäfte und >Hilfsgeschäfte, die sich auf den nach § 5 Abs. 
1 Nr. 14 KStG steuerfreien Geschäftsbereich beziehen (begüns-
tigte Tätigkeiten). 2Die Einnahmen (Einnahmen einschließlich Um-
satzsteuer) aus Zweckgeschäften mit Nichtmitgliedern und Neben-
geschäften sind den Einnahmen aus nicht begünstigten Tätigkei-
ten zuzurechnen. 3Bei Verwertungsgenossenschaften sind die 
Einnahmen aus begünstigten und nicht begünstigten Tätigkeiten 
nach dem Verhältnis der Ausgaben für bezogene Waren von Mit-
gliedern und Nichtmitgliedern aus den Gesamteinnahmen zu er-
mitteln, soweit eine unmittelbare Zuordnung nicht möglich ist. 4Da-
bei ist von den Ausgaben im gleichen Wj. auszugehen. 5Die durch 
diese zeitliche Zuordnung mögliche Verschiebung im Einzelfall, 
soweit Ausgaben für bezogene Waren und Einnahmen aus dem 
Verkauf dieser Waren in verschiedenen Wj. anfallen, wird zuguns-
ten einer einfachen Handhabung hingenommen. 6Bei Zukauf land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse ermitteln sich die Einnahmen aus 
nichtbegünstigten Tätigkeiten aus der Verwertung des Endproduk-
tes im Verhältnis der zugekauften zu den von den Mitgliedern 
selbst erzeugten Produkten. 7Wegen der Auswirkungen auf die 
partielle oder volle Steuerpflicht der Genossenschaften oder Ver-
eine vgl. Absätze 1 und 2. 

(9) 1Die wechselseitigen Hilfen von Genossenschaften aufgrund 
eines Beistandsvertrages sind begünstigte Zweckgeschäfte, wenn 
beide Genossenschaften die gleiche Zweckbestimmung haben 
und gegenseitig als Mitglied beteiligt sind. 2Das gilt sinngemäß für 
Vereine und für Leistungen von Beratungsringen an die an ihnen 
beteiligten Erzeugergemeinschaften, soweit deren Mitglieder 
gleichzeitig Mitglieder des Beratungsrings sind. 

(10) 1Begünstigte Zweckgeschäfte i. S. v. R 5.11 Abs. 6 liegen vor, 
wenn der Zukauf von einer anderen Genossenschaft (Anschluss- 
oder Lieferungsgenossenschaft) erfolgt, die ihrerseits Mitglied der 
Verwertungsgenossenschaft ist. 2Dies gilt jedoch nur für land- und 
forstwirtschaftliche Erzeugnisse, die von Mitgliedern der An-
schluss- oder Liefergenossenschaft selbst erzeugt sind. 3Umfasst 
werden auch Teilanlieferungen. 4Die Abrechnung wird zwischen 
der Verwertungsgenossenschaft und der Lieferungsgenossen-
schaft oder unmittelbar zwischen der Verwertungsgenossenschaft 
und den Mitgliedern der Lieferungsgenossenschaften vorgenom-
men. 5Das gilt sinngemäß auch für Vereine. 

R 5.12 Molkereigenossenschaften 

(1) 1Bei Molkereigenossenschaften fällt z. B. in den folgenden Fäl-
len die Bearbeitung oder Verwertung in den Bereich der Landwirt-
schaft, auch wenn hierbei Zutaten, z. B. Salz oder Bindemittel, im 
gesetzlich festgelegten oder nachstehend enger begrenzten Um-
fang verwendet werden: 

1. Standardisierung (Einstellung) der Milch auf einen gewünsch-
ten Fett- und ggf. Eiweißgehalt ohne Rücksicht auf seine Höhe, 
vgl. VO (EU) 1308/2013; 

2. Herstellung von ultrahocherhitzter Milch (H-Milch); 
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3. Herstellung von Konsummilch gem. VO (EU) 1308/2013 An-
hang VII Teil III und Teil IV; 

4. Vitaminieren von Milch, auch von Magermilch; 

5. Herstellung von Milchmischerzeugnissen, wenn der Anteil aus 
Milch oder Milcherzeugnissen mindestens 75 % des Fertiger-
zeugnisses beträgt; 

6. Herstellung von Sauermilcherzeugnissen; 

7. Herstellung von Joghurt, Joghurtpulver und Bioghurt, auch mit 
Fruchtzusätzen. 2Wird zugekauftes Milchpulver oder Mager-
milchpulver zugesetzt, darf dieser Zusatz 3 % der Joghurtmilch 
nicht übersteigen; 

8. Herstellung von Butter; 

9. Herstellung von Käse aller Art, auch mit beigegebenen Lebens-
mitteln, sowie geschäumt und Quarkmischungen für Backzwe-
cke; 

10. Herstellung von Schmelzkäse nur, wenn dies ausschließlich 
zur Verwertung der im eigenen Betrieb angefallenen Fehlpro-
duktionen erfolgt; 

11. Herstellung von Molkensirup (eingedickter Molke) und einge-
dickter Magermilch mittels Vakuumverdampfer; 

12. Herstellung und Vitaminieren von Magermilchpulver, auch im 
Werklohnverfahren. 2Herstellung und Vitaminieren von aufge-
fetteter Magermilch oder aufgefettetem Magermilchpulver zu 
Fütterungszwecken und von Sauermilchquarkpulver, auch im 
Werklohnverfahren; 

13. Herstellung von Speisemolke durch Erhitzen und Tiefkühlen 
der Molke und Ausfällen von Molkeneiweiß; 

14. Herstellung von Trinkmolke mit Fruchtzusätzen, wenn der An-
teil der Molke mindestens 75 % des Fertigerzeugnisses beträgt; 

15. Verwertung der Molke zu Futterzwecken; 

16. Herstellung von Molkepulver; 

17. Lieferung von Molke an andere Betriebe; 

18. Herstellung von Schlagsahne ohne Zusätze; 

19. Herstellung von Industriesahne ohne Zusätze. 
2Ein von einer nach § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG steuerbefreiten Molke-
reigenossenschaft erteilter Werklohnauftrag zur Herstellung von 
Milcherzeugnissen ist nicht steuerschädlich i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 
14 KStG, wenn die Bearbeitung bei eigener Durchführung in den 
Bereich der Landwirtschaft fallen würde und das Zukaufsverbot 
nicht verletzt wird. 

(2) Nicht in den Bereich der Landwirtschaft fallen z. B.: 

1. Herstellung von Laktrone, Lakreme, Milone, Germola und ähn-
lichen Erzeugnissen; 

2. Herstellung kondensierter Milch; 

3. Gewinnung von Eiweiß mit Zusätzen, Herstellung von Es-
sigaustauschstoffen und Gewinnung von Milchpulver, Aus-
nahme vgl. Absatz 1 Satz 1 Nr. 12; 

4. Verhefung von Molke zu Nährhefe und Kefirpulver; 

5. Herstellung von Heilmitteln wie Milchzucker, Albuminund Vita-
minpräparaten, Molkenseren und Mineralpräparaten; 

6. Herstellung von Speiseeis; 

7. Herstellung von Kunsteis; 

8. Herstellung von Saure-Sahne-Dressing. 

(3) 1Sind Geschäfte, die eine Molkereigenossenschaft auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften oder behördlicher Anordnungen mit 
Nichtmitgliedern abschließen muss, Zweckgeschäfte, kann die 
Lieferung von Molkereibedarfsartikeln an diese Nichtmitglieder als 
Hilfsgeschäft angesehen werden. 2Gewährt eine Molkereigenos-
senschaft einem Milchversorgungsbetrieb ein Darlehen zur Finan-
zierung der Kapazitätserweiterung eines Trockenmilchwerkes und 
räumt der Milchversorgungsbetrieb der Molkereigenossenschaft 
dafür ein sog. Milchanlieferungsrecht ein, kann die Darlehensge-
währung als ein Hilfsgeschäft angesehen werden. 

R 5.13 Winzergenossenschaften 

(1) 1In den Bereich der Landwirtschaft fallen insbesondere die 
nachstehend bezeichneten Tätigkeiten. 2Voraussetzung ist, dass 
die Tätigkeiten Erzeugnisse der Weinbaubetriebe der Genossen 
betreffen und die Tätigkeiten keine gewerblichen Formen anneh-
men: 

1. Zucht und Unterhaltung der Weinreben; 

2. Weinbereitung; 

3. Weinbehandlung; 

4. Absatz der Trauben, des Traubenmostes und des Weins. 2Der 
Zukauf von fremden Weinen, Traubenmost oder Trauben im 
Rahmen des Weinerzeugungsprozesses ist nach R 15.5 Abs. 
5 Satz 4 EStR als Hilfsstoff zulässig, wenn diese Waren nicht 
als überwiegender Bestandteil in die jeweiligen eigenen Er-
zeugnisse eingehen. 3Der Verkauf durch Ausschank liegt nicht 
im Bereich der Landwirtschaft, wenn er gewerbliche Formen 
annimmt; 

5. Herstellung von Branntwein aus Wein oder aus Rückständen, 
die bei der Weinbereitung anfallen, z. B. Trester, Hefe. 

(2) 1Eine Winzergenossenschaft, die Winzersekt aus Grundwein 
herstellt, der ausschließlich aus dem Lesegut ihrer Mitglieder ge-
wonnen wurde, betätigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb 
des Winzersekts noch im Bereich der Landwirtschaft, wenn der 
Sekt beim Vertrieb durch die Genossenschaft unter Angabe der 
ggf. verschiedenen Rebsorten, des Jahrgangs, der geographi-
schen Herkunft und als Erzeugnis der Genossenschaft in sinnge-
mäßer Anwendung der bezeichnungsrechtlichen. Vorschriften für 
Wein bezeichnet ist. 2Dabei darf der Wein weder von den Mitglie-
dern noch von der Genossenschaft zugekauft sein. 3Lässt eine 
Winzergenossenschaft Winzersekt im Wege einer Werkleistung 
(sog. Lohnversektung) durch eine gewerbliche Sektkellerei her-
stellen und vermarktet sie ihn als eigenes Erzeugnis der Genos-
senschaft, gilt die Regelung entsprechend. 

(3) Nicht in den Bereich der Landwirtschaft fallen z. B.: 

1. Mitverkauf fremder Erzeugnisse; 

2. Herstellung von Branntweinerzeugnissen und ihr Verkauf; 

3. Betrieb oder Verpachtung eines Ausschanks oder einer Gast-
wirtschaft, wenn andere Getränke als Weine, die von der Ge-
nossenschaft hergestellt worden sind, kalte oder warme Spei-
sen oder sonstige Genussmittel abgegeben werden. 

R 5.14 Pfropfrebengenossenschaften 
1Die Verpflanzung von Pfropfreben zur Gewinnung von Rebsteck-
lingen durch Winzergenossenschaften und ihr Absatz an Mitglie-
der fallen in den Bereich der Landwirtschaft. 2Es bestehen deshalb 
keine Bedenken, auch reine Pfropfrebengenossenschaften als be-
freite Genossenschaften i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG zu behan-
deln, obwohl es sich nicht um reine Verwertungsgenossenschaf-
ten im Sinne dieser Vorschrift handelt. 

R 5.15 Andere Genossenschaften 

In den Bereich der Landwirtschaft fallen z. B. unter der Vorausset-
zung, dass es sich um die Bearbeitung von Erzeugnissen der land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebe der Mitglieder handelt: 

1. Herstellung von Kartoffelflocken und Stärkemehl; 

2. Herstellung von Branntwein; 

3. Herstellung von Apfel- und Traubenmost; 

4. Herstellung von Sirup aus Zuckerrüben; 

5. Herstellung von Mehl aus Getreide, nicht dagegen Herstellung 
von Backwaren; 

6. Herstellung von Brettern oder anderen Sägewerkserzeugnis-
sen, nicht dagegen Herstellung von Möbeln. 

R 5.16 Vereine im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 

Die R 5.12 bis 5.15 sind auf Vereine i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG 
entsprechend anzuwenden. 

R 5.17 Wirtschaftsförderungsgesellschaften 

— unbesetzt — 

R 5.18 Steuerbefreiung außerhalb des Körperschaftsteuerge-
setzes 

Von der Körperschaftsteuer sind aufgrund anderer Gesetze u. a. 
befreit: 

1. Inländische Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds 
nach § 6 Abs. 2 Satz 1 InvStG und § 29 Abs. 1 InvStG, soweit 
es sich nicht um inländische Beteiligungseinnahmen, inländi-
sche Immobilienerträge und sonstige inländische Einkünfte 
handelt (§ 6 Absatz 2 Satz 2 InvStG), 

2. Ausgleichskassen und gemeinsame Einrichtungen der Tarif-
vertragsparteien nach § 12 Abs. 3 des Vorruhestandsgesetzes 
vom 13.4.1984 (BGBI. I S. 601, BStBI I S. 332) in der jeweils 
geltenden Fassung. 
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R 6 Einschränkung der Befreiung von Pensions-, Sterbe-, 
Kranken- und Unterstützungskassen 

Allgemeines 

(1) 1§ 6 KStG regelt die teilweise Steuerpflicht überdotierter Pen-
sions-, Sterbe-, Kranken- und Unterstützungskassen. 2Steuer-
pflichtig ist der Teil des Einkommens, der auf das den zulässigen 
Betrag übersteigende Vermögen entfällt. 

Pensions-, Sterbe- und Krankenkassen 

(2) 1Bei Pensions-, Sterbe- und Krankenkassen ist das zulässige 
Vermögen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d KStG zu errechnen. 
2Es entspricht bei einer in der Rechtsform des VVaG betriebenen 
Kasse dem Betrag der Verlustrücklage nach § 37 VAG. 3Maßge-
bend ist der Soll- Betrag der Verlustrücklage. 4Soll-Betrag der Ver-
lustrücklage ist der in der Satzung bestimmte und von der Versi-
cherungsaufsichtsbehörde genehmigte Mindestbetrag der Verlust-
rücklage i. S. d. § 37 VAG. 5Diese Rücklage dient zur Deckung 
eines außergewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäftsbetrieb. 
6Zu anderen Zwecken, z. B. zu Zahlungen an das Trägerunterneh-
men, darf die Rücklage nicht verwendet werden. 7Wird die Kasse 
nicht in der Rechtsform eines VVaG betrieben, tritt an die Stelle 
der Verlustrücklage i. S. v. § 37 VAG der dieser Rücklage entspre-
chende Teil des Vermögens, der zur Deckung eines Verlustes 
dient. 8Ist die Ansammlung von Reserven nicht vorgeschrieben, 
wie z. 3. bei öffentlich-rechtlichen Unternehmen, ist i. d. R. darauf 
abzustellen, ob die Satzung eine der Verlustrücklage des § 37 
VAG entsprechende Rücklagenbildung vorsieht. 

(3) 1Nach dem Wortlaut des § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d KStG ist 
bei der Prüfung der Überdotierung einer Pensionskasse das Ver-
mögen zugrunde zu legen, das sich nach den handelsrechtlichen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichti-
gung des Geschäftsplans sowie der allgemeinen Versicherungs-
bedingungen und der fachlichen Geschäftsunterlagen i. S. d. § 5 
Abs. 3 Nr. 2 Halbsatz 2 VAG ergibt. 2Die Bindung an die handels-
rechtlichen Grundsätze gilt aber nicht uneingeschränkt. 3Eine han-
delsrechtlich zulässigerweise gebildete Rückstellung für Beitrags-
rückerstattung darf nur insoweit berücksichtigt werden, als den 
Leistungsempfängern ein Anspruch auf die Überschussbeteili-
gung zusteht. 4Der Rückstellung für Beitragsrückerstattung gleich-
zusetzen ist die Rückstellung für satzungsgemäße Überschussbe-
teiligung, wenn durch Satzung, geschäftsplanmäßige Erklärung o-
der Beschluss des zuständigen Organs festgelegt ist, dass die 
Überschüsse in vollem Umfang den Leistungsempfängern und 
Mitgliedern der Kasse zustehen. 5Dabei kommt es nicht darauf an, 
welche Form der Beitragsrückerstattung gewählt wird. 6Handelt es 
sich bei den Anspruchsberechtigten um die Leistungsempfänger 
der Kasse, gilt hinsichtlich der Verwendungsfrist der Rückstellung 
für Beitragsrückerstattung die für Lebensversicherungsunterneh-
men getroffene Regelung (§ 21 Abs. 2 KStG in der vor Inkrafttreten 
des Artikels 7 des Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuer-
ausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018, BGBl. 
I S. 2338, geltenden Fassung) entsprechend. 7Soweit jedoch das 
Trägerunternehmen anspruchsberechtigt ist, müssen die Mittel der 
Beitragsrückerstattung innerhalb der in § 6 Abs. 2 KStG genannten 
Frist verwendet werden. 

(4) 1Über die Überdotierung einer Pensions-, Sterbe- und Kranken-
kasse i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG ist nach steuerlichen Gesichts-
punkten zu entscheiden. 2Eine Bindung der Finanzbehörden an 
Entscheidungen der Versicherungsaufsichtsbehörde besteht 
nicht. 3Der Geschäftsplan sowie die allgemeinen Versicherungs-
bedingungen und die fachlichen Geschäftsunterlagen i. S. d. § 5 
Abs. 3 Nr. 2 Halbsatz 2 VAG dienen lediglich als Grundlage für die 
Prüfung der Überdotierung. 4Die Prüfung, ob eine Pensions-, 
Sterbe- und Krankenkasse wegen Überdotierung teilweise steuer-
pflichtig ist, hat zu den Bilanzstichtagen zu erfolgen, zu denen der 
Wert der Deckungsrückstellung versicherungsmathematisch zu 
berechnen ist oder freiwillig berechnet wird. 5Die teilweise Steuer-
pflicht beginnt und endet vorbehaltlich des § 6 Abs. 2 KStG nur zu 
den Bilanzstichtagen, zu denen eine versicherungsmathematische 
Berechnung durchgeführt worden ist. 6Tritt die Steuerpflicht z. B. 
für einen Zeitraum von drei Jahren ein, bleibt während dieser Zeit 
der Aufteilungsschlüssel unverändert, d. h., das Einkommen ist 
zwar für jedes Jahr gesondert nach den allgemeinen Vorschriften 
unter Berücksichtigung des § 6 Abs. 4 KStG zu ermitteln, jedoch 
nach dem unveränderten Verhältnis in den steuerfreien und den 
steuerpflichtigen Anteil aufzuteilen. 

 

Unterstützungskassen 

(5) 1Bei Unterstützungskassen ist das Vermögen nach § 5 Abs. 1 
Nr. 3 Buchstabe e KStG zu errechnen. 2Im Gegensatz zu den Pen-
sionskassen ist bei der Ermittlung nicht von handelsrechtlichen 
Bewertungsmaßstäben auszugehen. 3Im Einzelnen sind anzuset-
zen: 

a) der Grundbesitz mit 200 % des Einheitswerts (§ 4d Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 Satz 3 EStG), der zu dem Feststellungszeitpunkt maß-
gebend ist, der auf den Schluss des Wj. folgt,  

b) der noch nicht fällige Anspruch aus einer Versicherung mit dem 
Wert des geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals zuzüglich 
des Guthabens aus Beitragsrückerstattung am Schluss des 
Wj.; soweit die Berechnung des Deckungskapitals nicht zum 
Geschäftsplan gehört, tritt an die Stelle des geschäftsplanmä-
ßigen Deckungskapitals der nach § 169 Abs. 3 des VVG be-
rechnete Rückkaufswert bzw. der nach § 169 Abs. 4 VVG be-
rechnete Zeitwert, 

c) das übrige Vermögen mit dem gemeinen Wert am Schluss des 
Wj. 

(6) 1Abweichend von der Regelung für Pensionskassen ist für Un-
terstützungskassen ein rückwirkender Wegfall der Steuerpflicht 
nicht vorgesehen. 2Die teilweise Steuerpflicht ist nach Ablauf jedes 
Jahres zu prüfen. 3Sie besteht deshalb jeweils nur für ein Jahr. 
4Die teilweise Steuerpflicht kann jedoch nach § 6 Abs. 6 Satz 2 
KStG von vornherein z. B. durch entsprechende Rückübertragung 
von Deckungsmitteln auf das Trägerunternehmen vermieden wer-
den. 

R 7.1 Ermittlung des zu versteuernden Einkommens 

(1) 1Bemessungsgrundlage für die tarifliche Körperschaftsteuer ist 
das zu versteuernde Einkommen. 2Bei Körperschaften, die nur ge-
werbliche Einkünfte erzielen können, ist das zu versteuernde Ein-
kommen wie folgt zu ermitteln: 

1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag lt. Steuerbilanz bzw. nach § 60 
Abs. 2 EStDV korrigierter Jahresüberschuss/-fehlbetrag lt. 
Handelsbilanz 

2. –/+ im Jahresüberschuss/-fehlbetrag enthaltener GewinnVer-
lust aus der Beteiligung an Personengesellschaften 

3. +/– Steuerpflichtige Einkünfte aus Personengesellschaften 
nach Berücksichtigung aller außerbilanzieller Korrekturen und 
Verlustverrechnungsvorschriften (inkl. § 15a EStG)  

4. –/+ im Jahresüberschuss enthaltener Gewinn/ Verlust aus dem 
Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr, für die 
der Gewinn nach § 5a EStG zu ermitteln ist 

5. +/– Pauschaler Gewinn/Verlust aus dem Betrieb von Handels-
schiffen nach § 5a EStG 

6. +/– Hinzurechnungen und Kürzungen nach § 4e Abs. 3, § 4f, § 
4j Abs. 3 und § 4k EStG 

7. + Hinzurechnung nicht ausgleichsfähiger Verluste u. a. nach § 
15b Abs. 1 Satz 1 EStG, § 15 Abs. 4 Satz 1, 3 und 6, § 20 Abs. 
1 Nr. 4 Satz 2 EStG, § 2 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1, § 20 
Abs. 6 Satz 4 UmwStG 

8. – Kürzungen nach § 15b Abs. 1 Satz 2 EStG, § 15 Abs. 4 Satz 
2, 3 und 7, § 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG 

9. +/– Bildung und Auflösung von Investitionsabzugsbeträgen i. S. 
d. § 7g EStG 

10. + Hinzurechnung von >vGA (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG) und Aus-
schüttungen auf Genussrechte i. S. d. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG 

11. – Abzug von Gewinnerhöhungen im Zusammenhang mit be-
reits in vorangegangenen VZ versteuerten >vGA 

12. + Gewinnzuschlag nach § 6b Abs. 7 EStG 

13. – verdeckte Einlagen (§ 8 Abs. 3 Satz 3 bis 6 KStG), Einlagen 
(§ 4 Abs. 1 Satz 8 EStG) 

14. + nichtabziehbare Aufwendungen (z. B. § 10 KStG, § 4 Abs. 5 
bis 8 EStG, § 160 AO) 

15. + Gesamtbetrag der Zuwendungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG 

16. – sonstige inländische steuerfreie Einnahmen und Erträge (ggf. 
gekürzt um im Zusammenhang stehende Betriebsausgaben 
nach § 3c Abs. 1 EStG) 

17. +/– Hinzurechnungen und Kürzungen bei Umwandlung u. a. 

• nach § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG nicht zu berücksichtigen-
der Übernahmeverlust oder -gewinn, 
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• Einbringungsgewinn 1 nach § 22 Abs. 1 UmwStG 

18. +/– Hinzurechnungen und Kürzungen bei ausländischen Ein-
künften u. a. 

• Korrektur um nach DBA steuerfreie Einkünfte unter Berück-
sichtigung des § 3c Abs. 1 EStG, 

• Abzug ausländischer Steuern nach § 26 KStG, 

• Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG 

19. +/- Berichtigungsbetrag nach § 1 AStG 

20. +/- Kürzungen/Hinzurechnungen nach § 8b KStG und InvStG 

21. +/- Korrekturen bei Organschaft i. S. d. §§ 14 und 17 KStG (z. 
B. gebuchte Gewinnabführung, Verlustübernahme, Aus-
gleichszahlungen i. S. d. § 16 KStG) 

22. +/- Hinzurechnung der nicht abziehbaren Zinsen und Kürzung 
um den abziehbaren Zinsvortrag nach § 4h EStG i. V. m. § 8a 
KStG 

23. - Verrechnung mit verrechenbaren Verlusten nach § 15a EStG, 
die aufgrund einer Anwachsung bei der Körperschaft zu be-
rücksichtigen sind 

24. - Abzug ausländischer Steuern nach § 26 KStG 

25. + nicht abziehbare negative Einkünfte nach § 2a EStG 

26. - Verrechnung positiver Einkünfte mit verbleibenden negativen 
Einkünften nach § 2a EStG 

27. - Abzuziehende Kapitalertragsteuer nach § 36a Abs. 1 Satz 3 
EStG 

28. - steuerfreier Sanierungsertrag nach § 3a Abs. 2 EStG 

29. + nicht abziehbare Aufwendungen, die in unmittelbarem wirt-
schaftlichen Zusammenhang zum Sanierungsertrag stehen (§ 
3c Abs. 4 EStG) 

30. +/- sonstige Hinzurechnungen und Kürzungen 

31. = steuerlicher Gewinn (Summe der Einkünfte in den Fällen der 
R 7.1 Abs. 2 Satz 1) 

32. - Zuwendungen und Zuwendungsvortrag, soweit nach § 9 Abs. 
1 Nr. 2 KStG abziehbar 

33. + Sonstige Hinzurechnungen bei ausländischen Einkünften 

• Hinzurechnung nach § 52 Abs. 2 EStG i. V. m. § 2a Abs. 3 und 
4 EStG 1997, 

• Hinzurechnung nach § 8 Abs. 5 Satz 2 AusllnvG 

34. + nicht zu berücksichtigender/wegfallender Verlust des laufen-
den VZ, soweit Hinzurechnungen nach § 8c KStG ggf. i. V. m. 
§ 2 Abs. 4 Satz 1 und 2, § 20 Abs. 6 Satz 4 UmwStG oder im 
Falle einer Abspaltung nach § 15 Abs. 3, § 16 UmwStG vor den 
Korrekturen nach Nr. 25 oder 26 vorzunehmen sind 

35. +/- bei Organträgern: 

• Zurechnung des Einkommens von Organgesellschaften (§§ 
14 und 17 KStG), 

• Kürzungen/Hinzurechnungen bezogen auf das dem Organ-
träger zugerechnete Einkommen von Organgesellschaften 
(§ 15 KStG), 

• Abzug des der Organgesellschaft nach § 16 Satz 2 KStG 
zuzurechnenden Einkommens des Organträgers 

36. +/- bei Organgesellschaften: 

• Zurechnung von Einkommen des Organträgers nach § 16 
Satz 2 KStG, 

• Abzug des dem Organträger zuzurechnenden Einkommens 
(§§ 14 und 17 KStG) 

37. + nicht zu berücksichtigender/wegfallender Verlust des laufen-
den VZ, soweit Hinzurechnungen nach § 8c KStG ggf. i. V. m. 
§ 2 Abs. 4 Satz 1 und 2, § 20 Abs. 6 Satz 4 UmwStG oder im 
Falle einer Abspaltung nach § 15 Abs. 3, § 16 UmwStG nicht 
bereits nach Nr. 24 vorzunehmen sind 

38. + Hinzurechnung der nach § 2 Abs. 4 Satz 3 und 4 UmwStG 
nicht ausgleichsfähigen Verluste des laufenden VZ sowie der 
nach § 2 Abs. 5 Satz 1 und 2 UmwStG nicht ausgleichsfähigen 
und verrechenbaren negativen Einkünfte des übernehmenden 
Rechtsträgers 

39. + nicht zu berücksichtigender/wegfallender Verlust des laufen-
den VZ nach § 3a Abs. 3 Satz 2 Nr. 8 und 9 EStG ggf. i. V m. § 
3a Abs. 3 Satz 3 EStG und § 15 S. 1 Nr. la KStG 

40. = Gesamtbetrag der Einkünfte i. S. d. § 10d EStG 

41. - Verlustabzug nach § 10d EStG (unter vorrangigem Abzug des 
darin enthaltenen fortführungsgebundenen Verlustvortrags 
nach § 8d KStG) 

42. = Einkommen 

43. - Freibetrag für bestimmte Körperschaften (§ 24 KStG) 

44. - Freibetrag für Genossenschaften, die Land- und Forstwirt-
schaft betreiben (§ 25 KStG) 

45. = zu versteuerndes Einkommen 
3Bei Körperschaften i. S. d. § 8 Abs. 9 KStG ist zunächst für jede 
Sparte ein Gesamtbetrag der Einkünfte entsprechend dem 
Schema nach Satz 2 zu ermitteln. 4Der Verlustabzug ist in Fällen 
von Satz 3 spartenbezogen vorzunehmen. 5Die Summe der sich 
hiernach ergebenden positiven Spartenergebnisse bildet das Ein-
kommen. 

(2) 1Für Körperschaften, die auch andere Einkünfte als gewerbli-
che erzielen können, gilt Absatz 1 entsprechend. 2Von der Summe 
der Einkünfte ist bei Vorliegen der Voraussetzungen der Freibe-
trag bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft nach § 13 Abs. 
3 EStG abzuziehen. 

R 7.2 Ermittlung der festzusetzenden und verbleibenden 
Körperschaftsteuer 
1Die festzusetzende und die verbleibende Körperschaftsteuer sind 
wie folgt zu ermitteln: 

1. Steuerbetrag nach Regelsteuersatz (§ 23 Abs. 1 KStG) bzw. 
Sondersteuersätzen 

2. - anzurechnende ausländische Steuern nach § 26 Abs. 1 KStG, 
§ 12 AStG 

3. = Tarifbelastung 

4. = festzusetzende Körperschaftsteuer 

5. - anzurechnende Kapitalertragsteuer 

6. = verbleibende Körperschaftsteuer 
2Bei Berufsverbänden unterliegen Mittel, die für die Unterstützung 
und Förderung von Parteien verwendet werden, einer besonderen 
Körperschaftsteuer von 50 % (§ 5 Abs. 1 Nr. 5 Satz 4 KStG). 

R 7.3 Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr 

(1) Auf kleine Betriebe, Stiftungen, Verbände und Vereine, die ei-
ner jPöR angeschlossen sind oder von ihr verwaltet werden, sowie 
auf technische Überwachungsvereine kann, soweit sie gezwungen 
sind, ihre Abschlüsse abweichend vom Kj. aufzustellen, § 7 Abs. 4 
KStG entsprechend angewendet werden. 

(2) Bei Körperschaften i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG mit einem vom 
Kj. abweichenden Wj., die ohne Verpflichtung nach den Vorschrif-
ten des HGB ordnungsmäßig Bücher führen und regelmäßig Ab-
schlüsse machen, kann in entsprechender Anwendung des § 7 
Abs. 4 KStG auf Antrag das Wj. der Besteuerung des wirtschaftli-
chen Geschäftsbetriebs zugrunde gelegt werden. 

R 8.1 Anwendung einkommensteuerrechtlicher Vorschriften 

(1) Bei Körperschaften sind nach § 8 Abs. 1, § 26 und § 31 Abs. 1 
KStG anzuwenden: 

1. die folgenden Vorschriften des EStG i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 8.10.2009 (BGBl. I S. 3366, S. 3862, BStBI I S. 
1346) unter Berücksichtigung der Änderungen bis einschließ-
lich durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. März 2021 (BGBl. I 
S. 330): § 2 Abs. 1 bis 4, 6 und 7 Satz 3. 2Auf R 7.1 wird hin-
gewiesen; 

 § 2a, 

 § 3 Nr. 7, 8 Satz 1, Nr. 11 Satz 1 und 3, Nr. 18, 40a, 

 42, 44, 54, 70 und 71, 

 § 3a, 

 § 3c Abs. 1, § 3c Abs. 2 i. V. m. § 3 Nr. 40a, § 3c Abs. 3 und 4, 

 § 4 Abs. 1 bis 4, Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 4, 7 bis 13, Satz 2, Abs. 
5b bis 8, 

 § 4a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 3, Abs. 2, 

 § 4b, 

 § 4c, 

 § 4d, 

 § 4e, 
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 § 4f, 

 § 4g, 

 § 4h, 

 § 4i, 

 § 4j, 

 § 4k, 

 § 5 

 § 5a, 

 § 5b, 

 § 6, 

 § 6a, 

 § 6b, 

 § 6c, 

 § 6d, 

 § 6e, 

 § 7 

 § 7a, 

 § 7b, 

 § 7c, 

 § 7g, 

 § 7h, 

 § 7i, 

 § 8 Abs. 1 und 2, 

 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 bis 3 und 7 und Abs. 5, 

 § 9a Satz 1 Nr. 3 und Satz 2. 3Auf nachfolgenden Absatz 2 wird 
hingewiesen; 

 § 9b, 

 § 10d, 

 § 10g, 

 § 11, 

 § 11a, 

 § 11b, 

 § 13 Abs. 1, 2 Nr. 1, Abs. 3 Satz 1 und 2, Abs. 6 und 7, 

 § 13a, 

 § 13b, 

 § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3, 

 § 15, 

 § 15a, 

 § 15b, 

 § 16 Abs. 1 bis 3b und 5, 

 § 17. 4Auf nachfolgende Absätze 2 und 3 wird hingewiesen; 

 § 18 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4, Abs. 2, 3, 4 Satz 2, 

 § 20. 5Auf nachfolgenden Absatz 2 wird hingewiesen; 

 § 21 Abs. 1 und 3, 

 § 22 Nr. 1, 2 und 3, 

 § 23, 

 § 24, 

 § 25 Abs. 1 und 3 Satz 1, 

 § 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 und Nr. 3 Satz 1 und Satz 3 
bis 6 (die Anwendung erfolgt i. V. m. § 8 Abs. 10 Satz 2 KStG), 

 § 34b Abs. 1 Nr. 2 (die Anwendung erfolgt i. V. m. R 23), 

 § 34c (die Anwendung erfolgt i. V. m. § 26 KStG), 

 § 34d Nr. 1 bis 4 und 6 bis 8, 

 § 36 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 bis 5, 

 § 36a, 

 § 37 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 bis 3 sowie 8 bis 11, Abs. 4 und 5, 

 § 37b, 

 § 43, 

 § 43a, 

 § 43b, 

 § 44, 

 § 44a, 

 § 44b, 

 § 45, 

 § 45a, 

 § 45b, 

 § 45c, 

 § 45d, 

 § 48, 

 § 48a, 

 § 48b, 

 § 48c, 

 § 48d, 

 § 49, 

 § 50 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, 2, 7 und 8, Abs. 3 und 4, 

 § 50a Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 bis 7, 

 § 50b, 

 § 50c, 

 § 50d Abs. 3, 9 bis 11a, 13 und 14, 

 § 50e, 

 § 50f, 

 § 50g, 

 § 50h, 

 § 50i, 

 § 50j, 

 § 51, 

 § 51a Abs. 1 und 3 bis 5, 

 § 52, 

 § 55, 

 § 56, 

 § 57, 

 § 58; 

2. die folgenden Vorschriften der EStDV d. F. der Bekanntma-
chung vom 10.5.2000 (BGBl. I S. 717, BStBl I S. 595), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 21.12.2020 (BGBl. I S. 
3096): 

 § 6, 

 § 8b, 

 § 8c, 

 § 9a, 

 § 10, 

 § 11c, 

 § 11d, 

 § 15, 

 § 50, 

 § 51, 

 § 53, 

 § 54, 

 § 56 Satz 2, 

 § 60, 

 § 68a, 

 § 68b, 

 § 73a Abs. 2 und 3, 

 § 73c, 

 § 73d, 

 § 73e, 

 § 73f, 

 § 73g, 

 § 81, 

 § 82a, 

 § 82b, 
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 § 82f, 

 § 82g, 

 § 82i, 

 § 84. 

(2) 1Unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichtige i. S. d. § 1 Abs. 1 
Nr. 4 und 5 KStG können grundsätzlich Bezieher sämtlicher Ein-
künfte i. S. d. § 2 Abs. 1 EStG sein. 2Bei der Ermittlung der Ein-
künfte aus Kapitalvermögen ist die Vorschrift des § 20 Abs. 9 Satz 
1 und 4 EStG (Sparer- Pauschbetrag) zu berücksichtigen. 3In den 
Fällen des § 8 Abs. 10 KStG ist § 20 Abs. 6 und 9 EStG nicht 
anzuwenden. 4Ferner ist die Freibetragsregelung des § 17 Abs. 3 
EStG zu beachten. 

(3) Bei Körperschaftsteuerpflichtigen, bei denen alle Einkünfte als 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln sind (§ 8 Abs. 2 
KStG), ist die Freibetragsregelung des § 17 Abs. 3 EStG nicht an-
zuwenden. 

R 8.2 Einkommensermittlung bei Betrieben gewerblicher Art 

(1) 1Für die Zwecke der Ermittlung des körperschaftsteuerpflichti-
gen Einkommens wird der BgA der jPöR verselbständigt. 2Das 
schließt grundsätzlich die steuerrechtliche Anerkennung von Re-
gelungen der jPöR in Bezug auf den BgA ein, z. B. über verzinsli-
che Darlehen oder Konzessionsabgaben. 3Diese Regelungen 
müssen jedoch klar und eindeutig sein und können nur für die Zu-
kunft, nicht aber mit Wirkung• für die Vergangenheit getroffen wer-
den. 

(2) 1Regelungen der jPöR in Bezug auf den BgA über verzinsliche 
Darlehen sind steuerrechtlich nur anzuerkennen, soweit der BgA 
mit einem angemessenen Eigenkapital ausgestattet ist. 2Ein An-
haltspunkt ist die Kapitalstruktur gleichartiger Unternehmen in pri-
vatrechtlicher Form. 3Ein BgA ist grundsätzlich mit einem ange-
messenen Eigenkapital ausgestattet, wenn das Eigenkapital min-
destens 30 % des Aktivvermögens beträgt. 4Für die Berechnung 
der Eigenkapitalquote ist von den Buchwerten in der steuerrechtli-
chen Gewinnermittlung am Anfang des Wj. auszugehen. 5Das Ak-
tivvermögen ist um Baukostenzuschüsse und passive Wertberich-
tigungsposten. zu kürzen. 6Von der jPöR gewährte unverzinsliche 
Darlehen sind als Eigenkapital zu behandeln. 7Pensionsrückstel-
lungen rechnen als echte Verpflichtungen nicht zum Eigenkapital. 
8Soweit der BgA nicht mit einem angemessenen Eigenkapital aus-
gestattet ist, ist ein von der jPöR ihrem BgA gewährtes Darlehen 
als Eigenkapital zu behandeln mit der Folge, dass die insoweit an-
gefallenen Zinsen als vGA anzusehen sind. 9Die Angemessenheit 
des Eigenkapitals ist für jeden VZ neu zu prüfen. 

(3) 1Auch ohne besondere Regelung sind Aufwendungen der 
jPöR, die dieser aus der Unterhaltung des BgA erwachsen, in an-
gemessenem Umfang als Betriebsausgaben des BgA abziehbar. 
2Wegen vGA >R 8.5 und wegen der Abgrenzung der Spenden zur 
vGA >R 9 Abs. 6. 

(4) 1Werden Wirtschaftsgüter anlässlich der Veräußerung eines 
BgA nicht mit veräußert, kommt es zur >Überführung dieser Wirt-
schaftsgüter in das Hoheitsvermögen der Trägerkörperschaft. 2Sie 
können danach einem anderen BgA zugeführt werden. 3Eine Zu-
sammenfassung von BgA führt nicht zur Überführung der in den 
bisherigen BgA enthaltenen Wirtschaftsgüter in das Hoheitsver-
mögen mit anschließender Zuführung in den zusammengefassten 
BgA. 

(5) Eine von außersteuerlichen Verpflichtungen abgeleitete steu-
erliche >Buchführungspflicht i. S. d. § 140 AO kann sich für BgA 
von jPöR aufgrund der landesspezifischen Eigenbetriebsgesetze 
sowie bei kaufmännischen Betrieben auch aufgrund einer unmit-
telbaren Anwendung der handelsrechtlichen Rechnungslegungs-
vorschriften (§§ 238 ff. HGB) ergeben. 

R 8.3 Gewinnermittlung bei Körperschaften, die Land- und 
Forstwirtschaft betreiben 
1Im Interesse der Gleichmäßigkeit der Besteuerung bestehen 
keine Bedenken, dass auch Körperschaften, bei denen alle Ein-
künfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln sind (§ 8 
Abs. 2 KStG) und die daher ihren Gewinn nicht nach § 4 Abs. 1 
EStG, sondern nach § 5 EStG ermitteln, die Steuervergünstigun-
gen des § 6b EStG für Gewinne aus der Veräußerung von Auf-
wuchs oder Anlagen im Grund und Boden mit dem dazugehörigen 
Grund und Boden in Anspruch nehmen. 2Das gilt auch für die Ver-
einfachungsregelung i. S. d. R 14 Abs. 3 Satz 1 EStR. 3Vorausset-
zung ist in diesen Fällen, dass sich der Betrieb der Körperschaft 
auf die Land- und Forstwirtschaft beschränkt oder der land- und 

forstwirtschaftliche Betrieb als organisatorisch verselbständigter 
Betriebsteil (Teilbetrieb) geführt wird. 

R 8.4 Zuwendungen an Pensions- und Unterstützungskas-
sen 

— unbesetzt — 

R 8.5 Verdeckte Gewinnausschüttungen 

Grundsätze der verdeckten Gewinnausschüttung 

(1) 1Eine vGA i. S. d. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG ist eine Vermögens-
minderung oder verhinderte Vermögensmehrung, die durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf die Höhe des Un-
terschiedsbetrags i. S. d. § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG auswirkt und nicht 
auf einem den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechen-
den Gewinnverteilungsbeschluss beruht. 2Bei nicht buchführungs-
pflichtigen Körperschaften ist auf die Einkünfte abzustellen. 3Eine 
>Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis ist auch dann 
gegeben, wenn die Vermögensminderung oder verhinderte Ver-
mögensmehrung bei der Körperschaft zugunsten einer >naheste-
henden Person erfolgt. 

(2) 1Im Verhältnis zwischen Gesellschaft und beherrschendem Ge-
sellschafter ist eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhält-
nis i. d. R. auch dann anzunehmen, wenn es an einer zivilrechtlich 
wirksamen, klaren, eindeutigen und im Voraus abgeschlossenen 
Vereinbarung darüber fehlt, ob und in welcher Höhe ein Entgelt für 
eine Leistung des Gesellschafters zu zahlen ist, oder wenn nicht 
einer klaren Vereinbarung entsprechend verfahren wird. 2Die be-
herrschende Stellung muss im Zeitpunkt der Vereinbarung oder 
des Vollzugs der Vermögensminderung oder verhinderten Vermö-
gensmehrung vorliegen. 

R 8.6 Wert der verdeckten Gewinnausschüttungen, Beweis-
last, Rückgängigmachung 

Löst eine vGA Umsatzsteuer oder nicht abziehbare Vorsteuer aus, 
ist diese bei der Gewinnermittlung nicht zusätzlich nach § 10 Nr. 2 
KStG hinzuzurechnen. 

R 8.7 Rückstellungen für Pensionszusagen an Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften 
1Bei Pensionsverpflichtungen ist in einem ersten Schrift zu prüfen, 
ob und in welchem Umfang eine Rückstellung gebildet werden 
darf. 2Ist eine Pensionszusage bereits zivilrechtlich unwirksam, ist 
die Pensionsrückstellung in der Handelsbilanz erfolgswirksam auf-
zulösen, dies ist maßgeblich für die steuerrechtliche Gewinnermitt-
lung. 3Daneben müssen die Voraussetzungen des § 6a EStG er-
füllt sein; sind sie nicht erfüllt, ist die Pensionsrückstellung insoweit 
innerhalb der steuerrechtlichen Gewinnermittlung erfolgswirksam 
aufzulösen. 4Die Regelungen in R 6a EStR sind für den Ansatz der 
Pensionsrückstellungen in der steuerrechtlichen Gewinnermittlung 
dem Grunde und der Höhe nach zu berücksichtigen. 5Ist die Pen-
sionsrückstellung dem Grunde und der Höhe nach zutreffend bi-
lanziert, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob und inwieweit die 
Pensionsverpflichtung auf einer vGA beruht. 6Bei dieser Prüfung 
sind insbesondere die Aspekte >Ernsthaftigkeit, >Erdienbarkeit 
und >Angemessenheit zu prüfen. 

R 8.8 Tantiemen 

— unbesetzt — 

R 8.9 Verdeckte Einlage 

(1) Eine verdeckte Einlage i. S. d. § 8 Abs. 3 Satz 3 KStG liegt vor, 
wenn ein Gesellschafter oder eine ihm >nahestehende Person der 
Körperschaft außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Einlagen ei-
nen >einlagefähigen Vermögensvorteil zuwendet und diese Zu-
wendung durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist. 

(2) § 4 Abs. 1 Satz 1, § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG finden gern. § 8 Abs. 
1 KStG auch auf Kapitalgesellschaften Anwendung, obwohl hier 
Einlegender und Empfänger der Einlage verschiedene Rechtsträ-
ger sind (finaler Einlagebegriff). 

(3) 1Voraussetzung für die Annahme einer verdeckten Einlage ist 
stets, dass die Zuwendung des Gesellschafters oder einer ihm 
>nahestehenden Person durch das Gesellschaftsverhältnis veran-
lasst ist. 2Eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis ist 
nur dann gegeben, wenn ein Nichtgesellschafter bei Anwendung 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns den Vermögensvorteil 
der Gesellschaft nicht eingeräumt hätte, was grundsätzlich durch 
Fremdvergleich festzustellen ist. 

(4) 1Die Bewertung verdeckter Einlagen hat grundsätzlich mit dem 
Teilwert zu erfolgen (§ 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 5 und 
Abs. 6 EStG). 2§ 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchstabe b EStG findet 
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keine Anwendung, weil die verdeckte Einlage von Anteilen an ei-
ner Kapitalgesellschaft i. S. d. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG in eine 
Kapitalgesellschaft gern. § 17 Abs. 1 Satz 2 EStG beim Einlegen-
den einer Veräußerung gleichgestellt wird und es somit bei ihm 
zum Einlagezeitpunkt zu einer Besteuerung der stillen Reserven 
kommt. 3Entsprechendes gilt in Fällen des § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG 
und § 2 Abs. 13 InvStG für § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchstabe c 
EStG. 4§ 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchstabe a EStG ist in den Fällen 
zu beachten, in denen das eingelegte Wirtschaftsgut innerhalb der 
letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Zuführung angeschafft o-
der hergestellt worden ist, es sich aber nicht um eine verdeckte 
Einlage in eine Kapitalgesellschaft gern. § 23 Abs. 1 Satz 1 oder § 
20 Abs. 2 Satz 2 EStG handelt, die als Veräußerung gilt und folg-
lich im Einlagezeitpunkt ebenfalls zu einer Besteuerung der stillen 
Reserven führt. 

(5) 1Für die Qualifizierung von Leistungen als verdeckte Einlagen 
sind die Umstände maßgebend, die bestanden, als der Verpflich-
tete seine Zusage auf die Leistung gegeben hat. 2Ändern sich 
diese Umstände durch das Ausscheiden nicht, dann sind die Leis-
tungen auch nach dem Ausscheiden des bisherigen Gesellschaf-
ters weiterhin als verdeckte Einlagen zu qualifizieren. 

R 8.10 Verluste bei Körperschaften 

— unbesetzt — 

R 8.11 Mitgliedsbeiträge 

(1) 1Mitgliedsbeiträge i. S. v. § 8 Abs. 5 KStG sind Beiträge, die die 
Mitglieder einer Personenvereinigung lediglich in ihrer Eigenschaft 
als Mitglieder nach der Satzung zu entrichten haben. 2Sie dürfen 
der Personenvereinigung nicht für die Wahrnehmung besonderer 
geschäftlicher Interessen oder für Leistungen zugunsten ihrer Mit-
glieder zufließen. 3Der Beurteilung als echter Mitgliedsbeitrag steht 
es entgegen, wenn die Beitragshöhe von der tatsächlichen Inan-
spruchnahme für Leistungen durch die Mitglieder abhängt. 

(2) 1Mitgliedsbeiträge, die auf Grund der Satzung erhoben werden, 
bleiben bei der Ermittlung des Einkommens von unbeschränkt o-
der beschränkt körperschaftsteuerpflichtigen Personenvereinigun-
gen außer Ansatz (§ 8 Abs. 5 KStG). 2Es genügt, dass eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

1. Die Satzung bestimmt Art und Höhe der Mitgliedsbeiträge. 

2. Die Satzung sieht einen bestimmten Berechnungsmaßstab vor. 

3. Die Satzung bezeichnet ein Organ, das die Beiträge der Höhe 
nach erkennbar festsetzt. 

3Bei den nicht zur Führung von Büchern verpflichteten Personen-
vereinigungen zählen echte Mitgliedsbeiträge bereits mangels Zu-
rechenbarkeit zu einer Einkunftsart nicht zu den steuerpflichtigen 
Einkünften. 4Das gilt auch für die mit ihnen in Verbindung stehen-
den Ausgaben, die mithin regelmäßig dem ideellen Bereich der 
Körperschaft zuzurechnen sind und demzufolge die steuerpflichti-
gen Einkünfte nicht mindern. 

(3) 1Dient eine Personenvereinigung auch der wirtschaftlichen För-
derung der Einzelmitglieder, sind die Beiträge an diese Vereini-
gung insoweit keine Mitgliedsbeiträge i. S. v. § 8 Abs. 5 KStG, son-
dern pauschalierte Gegenleistungen für die Förderung durch die 
Vereinigung, und zwar auch dann, wenn die Vereinigung keinen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausübt. 2In diesem Fall sind die 
Mitgliederbeiträge durch Schätzung in einen steuerfreien Teil 
(reine Mitgliedsbeiträge) und in einen steuerpflichtigen Teil (pau-
schalierte Gegenleistungen) aufzuteilen. 

(4) 1Bei Versicherungsunternehmen ist § 8 Abs. 5 KStG auf Leis-
tungen der Mitglieder, die ein Entgelt für die Übernahme der Ver-
sicherung darstellen, nicht anzuwenden. 2Bei >VVaG können je-
doch steuerfreie Mitgliedsbeiträge in Betracht kommen, z. B. Ein-
trittsgelder unter besonderen Voraussetzungen. 

R 8.12 Haus- und Grundeigentümervereine, Mietervereine 

(1) 1Die Mitgliedsbeiträge zu Haus- und Grundeigentümervereinen 
sowie zu Mietervereinen enthalten i. d. R. Entgelte für die Gewäh-
rung besonderer wirtschaftlicher Vorteile, z. B. Rechtsberatung, 
Prozessvertretung. 2Sie sind deshalb keine reinen Mitgliedsbei-
träge i. S. v. § 8 Abs. 5 KStG. 3Um eine einfache und gleichmäßige 
Besteuerung der in Satz 1 bezeichneten Vereine zu gewährleisten, 
ist bei der Abgrenzung der steuerfreien Mitgliedsbeiträge von den 
steuerpflichtigen Beträgen sowie bei der Berechnung der hiervon 
abzuziehenden Ausgaben wie folgt zu verfahren: 

1. 1Von den eigenen Beitragseinnahmen (= gesamte Beitragsein-
nahmen abzüglich der an übergeordnete Verbände abgeführ-
ten Beträge) sind 20 % als steuerpflichtige Einnahmen anzuse-
hen. 2Erhebt der Verein neben den Beiträgen besondere Ent-
gelte, z. B. für Prozessvertretungen, sind diese Entgelte den 
steuerpflichtigen Einnahmen voll hinzuzurechnen. 

2. 1Von den Ausgaben des Vereins, die mit den eigenen Beitrags-
einnahmen und den daneben erhobenen besonderen Entgel-
ten in unmittelbarem Zusammenhang stehen, ist der Teil abzu-
ziehen, der dem Verhältnis der steuerpflichtigen Einnahmen zu 
den eigenen Beitragseinnahmen zuzüglich der daneben erho-
benen besonderen Entgelte entspricht. 2Werden jedoch die mit 
den steuerpflichtigen Einnahmen zusammenhängenden Aus-
gaben gesondert ermittelt, sind die gesondert ermittelten Aus-
gaben abzuziehen. 

3. 1Übersteigen die abzuziehenden Ausgaben die steuerpflichti-
gen Einnahmen ständig, d. h. in mehreren aufeinanderfolgen-
den Jahren, ist erkennbar, dass der als steuerpflichtig behan-
delte Betrag von 20 % der eigenen Beitragseinnahmen zu nied-
rig ist. 2Er ist dann angemessen zu erhöhen, dass im Durch-
schnitt mehrerer Jahre die abziehbaren Ausgaben nicht höher 
als die steuerpflichtigen Einnahmen sind. 

(2) Die übrigen steuerpflichtigen Einkünfte, z. B. aus dem Verkauf 
von Vordrucken und Altmaterial, aus Kapitalvermögen und aus 
Vermietung und Verpachtung, sind nach den allgemeinen steuer-
rechtlichen Grundsätzen zu ermitteln. 

R 8.13 Sonstige Vereine und Einrichtungen 

(1) 1Die von Obst- und Gartenbauvereinen erhobenen Mitglieds-
beiträge enthalten i. d. R. Entgelte für die Gewährung besonderer 
wirtschaftlicher Vorteile. 2Sie sind deshalb keine reinen Mitglieds-
beiträge i. S. v. § 8 Abs. 5 KStG. 3Bei der Abgrenzung der steuer-
freien Mitgliedsbeiträge von den steuerpflichtigen Beträgen ist R 
8.12 entsprechend anzuwenden. 

(2) 1Die von den Kleingärtner- und Siedlervereinen erhobenen Bei-
träge enthalten i. d. R. keine Entgelte für die Gewährung besonde-
rer wirtschaftlicher Vorteile. 2Im Allgemeinen bestehen deshalb 
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung keine Bedenken, 
diese Beiträge ohne Prüfung als Mitgliedsbeiträge i. S. v. § 8 Abs. 
5 KStG anzusehen. 

(3) 1Sind Tierzuchtverbände oder Vatertierhaltungsvereine nicht 
steuerbegünstigt und infolgedessen nicht nur mit ihren wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieben, sondern in vollem Umfang steuerpflich-
tig, dann werden die Beiträge der Mitglieder zum großen Teil keine 
steuerfreien Mitgliedsbeiträge i. S. v. § 8 Abs. 5 KStG sein, weil sie 
Entgelte der Mitglieder für wirtschaftliche Leistungen enthalten. 
2Aus Vereinfachungsgründen ist bei der Abgrenzung der steuer-
freien Mitgliedsbeiträge von den steuerpflichtigen Beträgen wie 
folgt zu verfahren: 3Die Beitragseinnahmen sind nur i. H. v. 50 % 
als steuerpflichtig zu behandeln. 4Die mit den Beitragseinnahmen 
in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Ausgaben sind dem-
entsprechend nur mit 50 % zu berücksichtigen. 5Zu den Beitrags-
einnahmen gehören außer den Mitgliedsbeiträgen auch die Be-
träge, die nicht laufend, sondern einmalig als sog. Gebühren ent-
richtet werden, z. B. für die Herdbucheintragungen, für den Nach-
weis der Abstammung, für die Anerkennung und Umschreibung, 
für die Vermittlung des Absatzes von Zuchttieren, für das Brennen 
von Vieh, für Ohrmarken und Geflügelringe und Deckgelder von 
Mitgliedern. 6Voraussetzung ist, dass diese Gebühren nach Art 
und Höhe in der Satzung oder in der Gebührenordnung genau be-
stimmt sind. 7Im Übrigen sind die steuerpflichtigen Einkünfte, z. B. 
aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpach-
tung, sonstige Einkünfte i. S. d. § 22 EStG, nach den allgemeinen 
steuerrechtlichen Grundsätzen zu ermitteln. 

(4) Die Bestimmungen in Absatz 3 gelten nicht für die Verbände 
und Vereine der Pelztierzüchter. 

(5) 1Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs können 
BgA von jPöR oder Personenvereinigungen sein. 2Im ersten Fall 
können sie eine Steuerbefreiung für Mitgliedsbeiträge nicht in An-
spruch nehmen. 3Im zweiten Fall sind die Beiträge oft keine reinen 
Mitgliedsbeiträge (§ 8 Abs. 5 KStG), weil sie auch Entgelte der Mit-
glieder für wirtschaftliche Vorteile enthalten. 4Aus Vereinfachungs-
gründen bestehen keine Bedenken, in diesen Fällen nur 25 % der 
Beitragseinnahmen als steuerpflichtige Einnahmen zu behandeln. 
5Die Ausgaben, die mit den Beitragseinnahmen in unmittelbarem 
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, sind dementsprechend 
nur mit 25 % abzuziehen. 6R 8.12 ist entsprechend anzuwenden. 
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7Im Übrigen sind die steuerpflichtigen Einkünfte, z. B. aus dem 
Verkauf von Zeitungen oder Fahrkarten, nach den allgemeinen 
steuerrechtlichen Grundsätzen zu ermitteln. 8Die Zuschüsse, die 
gemeindliche Fremdenverkehrseinrichtungen von den Gemeinden 
erhalten, sind steuerfrei zu lassen. 

R 9 Ausgaben i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 KStG 

(1) Für die Frage der Abziehbarkeit der Ausgaben i. S. d. § 9 Abs. 
1 Nr. 2 KStG gelten § 50 EStDV sowie R 10b.1 und 10b.3 EStR 
entsprechend. 

(2) 1Aufwendungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 1 KStG sind bereits bei 
der Einkunftsermittlung zu berücksichtigen. 2Die Ausgaben i. S. d. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG sind vorbehaltlich des § 8 Abs. 3 KStG in 
der im Gesetz genannten Höhe bei der Ermittlung des Gesamtbe-
trags der Einkünfte abzuziehen. 

(3) § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG bezieht sich auch im Fall eines vom Kj. 
abweichenden Wj. auf die Ausgaben im Wj. 

(4) Für die Berechnung des Höchstbetrags der abziehbaren Zu-
wendungen ist das Einkommen des VZ oder die Summe der ge-
samten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne 
und Gehälter maßgebend. 

(5) 1In Organschaftsfällen ist § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG bei der Ermitt-
lung des dem Organträger zuzurechnenden Einkommens der Or-
gangesellschaft eigenständig anzuwenden. 2Dementsprechend 
bleibt beim Organträger das zugerechnete Einkommen der Organ-
gesellschaft für die Ermittlung des Höchstbetrags der abziehbaren 
Zuwendungen außer Betracht. 3Als Summe der gesamten Um-
sätze i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG gelten beim Organträger und 
bei der Organgesellschaft auch in den Fällen, in denen umsatz-
steuerrechtlich ein Organschaftsverhältnis vorliegt (§ 2 Abs. 2 Nr. 
2 UStG), jeweils nur die eigenen Umsätze. 4Für die Ermittlung des 
Höchstbetrags der abziehbaren Zuwendungen beim Organträger 
sind die Umsätze der Organgesellschaft demnach dem Organträ-
ger nicht zuzurechnen. 5Andererseits sind bei der Organgesell-
schaft für die Ermittlung des Höchstbetrags der abziehbaren Zu-
wendungen ihre eigenen Umsätze maßgebend, obwohl die Organ-
gesellschaft nicht Unternehmer i. S. v. § 2 UStG ist und daher um-
satzsteuerrechtlich keine steuerbaren Umsätze hat. 

(6) 1Zuwendungen einer Kapitalgesellschaft können vGA sein. 
2Die Entscheidung hängt von den Umständen des einzelnen Falles 
ab. 3Dabei ist insbesondere Voraussetzung, dass die Zuwendung 
durch ein Näheverhältnis zwischen dem Empfänger und dem Ge-
sellschafter der zuwendenden Kapitalgesellschaft veranlasst ist. 

(7) Auch Zuwendungen eines BgA an seine Trägerkörperschaft 
können unter den Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG 
abziehbar sein, soweit es sich nicht um eine vGA handelt. 

(8) 1Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb einer Körperschaft, Per-
sonenvereinigung oder Vermögensmasse, die im Übrigen wegen 
Gemeinnützigkeit steuerbegünstigt ist (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG), ist 
kein selbständiges Steuersubjekt. 2Zuwendungen, die ein solcher 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb an diese Körperschaft, Perso-
nenvereinigung oder Vermögensmasse zur Förderung deren ge-
meinnütziger Zwecke gibt, sind deshalb Gewinnverwendung. 3Die 
Zuwendungen dürfen deshalb die Einkünfte aus dem wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb nicht mindern. 

R 10.1 Nichtabziehbare Steuern und Nebenleistungen 

(1) Zur körperschaftsteuerlichen Behandlung der Umsatzsteuer für 
Umsätze, die vGA sind, >R 8.6. 

(2) 1Das Abzugsverbot des § 10 Nr. 2 KStG gilt auch für die auf die 
dort genannten Steuern entfallenden Nebenleistungen im Sinne 
des § 3 Abs. 4 AO. 2Gleichwohl gehören von der Körperschaft 
empfangene Erstattungszinsen i. S. d. § 233a AO zu den steuer-
pflichtigen Einnahmen. 3Daher sind Erstattungszinsen zu unter-
scheiden von an den Steuerpflichtigen zurückgezahlten Nachzah-
lungszinsen, welche erfolgsneutral zu behandeln sind. 

R 10.2 Geldstrafen und ähnliche Rechtsnachteile 
1Das steuerrechtliche Abzugsverbot für Geldstrafen und ähnliche 
Rechtsnachteile betrifft in einem Strafverfahren festgesetzte Geld-
strafen, sonstige Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art, bei de-
nen der Strafcharakter überwiegt, und Leistungen zur Erfüllung 
von Auflagen oder Weisungen, soweit die Auflagen oder Weisun-
gen nicht lediglich der Wiedergutmachung des durch die Tat ver-
ursachten Schadens dienen (>R 12.3 EStR). 2Geldstrafen sowie 
Auflagen oder Weisungen sind nach deutschem Strafrecht gegen-
über juristischen Personen nicht zulässig. 3Gegen juristische Per-

sonen können jedoch sonstige Rechtsfolgen vermögensrechtli-
cher Art, bei denen der Strafcharakter überwiegt, verhängt werden 
(§ 74e StGB). 4In Betracht kommt insbesondere die Einziehung 
von Gegenständen nach § 74 StGB. 5Die mit den Rechtsnachtei-
len zusammenhängenden Verfahrenskosten, insbesondere Ge-
richts- und Anwaltskosten, und Finanzierungskosten unterliegen 
ebenfalls dem Abzugsverbot, wenn sie nach dem 31. Dezember 
2018 entstanden sind (§ 34 Abs. 6c KStG). 

R 10.3 Vergütungen für die Überwachung der Geschäftsfüh-
rung 

(1) 1Vergütungen für die Überwachung der Geschäftsführung (Auf-
sichtsratsvergütungen) sind alle Leistungen, die als Entgelt für die 
Tätigkeit gewährt werden. 2Hierzu gehören auch Tagegelder, Sit-
zungsgelder, Reisegelder und sonstige Aufwandsentschädigun-
gen. 3Unter das hälftige Abzugsverbot des § 10 Nr. 4 KStG fällt 
jedoch nicht der dem einzelnen Aufsichtsratsmitglied aus der 
Wahrnehmung seiner Tätigkeit erwachsene Aufwand, soweit ihm 
dieser Aufwand gesondert erstattet worden ist. 

(2) 1Unterliegt die Aufsichtsratsvergütung bei der Umsatzsteuer 
der Regelbesteuerung und nimmt die Körperschaft den Vorsteuer-
abzug nach § 15 UStG in Anspruch, ist bei der Ermittlung des Ein-
kommens der Körperschaft die Hälfte des Nettobetrags der Auf-
sichtsratsvergütung — ohne Umsatzsteuer — nach § 10 Nr. 4 
KStG hinzuzurechnen. 2Ist die Körperschaft nicht oder nur verhält-
nismäßig zum Vorsteuerabzug berechtigt, ist außerdem die Hälfte 
der gesamten oder der den Vorsteuerabzug übersteigenden Um-
satzsteuer dem Einkommen hinzuzurechnen. 3In den übrigen Fäl-
len ist stets die Hälfte des Gesamtbetrags der Aufsichtsratsvergü-
tung (einschl. Umsatzsteuer) nach § 10 Nr. 4 KStG hinzuzurech-
nen. 

(3) 1Der Begriff der Überwachung ist weit auszulegen. 2Unter das 
hälftige Abzugsverbot fällt jede Tätigkeit eines Aufsichtsratsmit-
glieds, die innerhalb des möglichen Rahmens seiner Aufgaben 
liegt. 

R 11 Liquidationsbesteuerung 

(1) 1Der Zeitraum der Abwicklung beginnt mit der Auflösung. 2Der 
Besteuerungszeitraum beginnt mit dem Wj., in das die Auflösung 
fällt. 3Erfolgt die Auflösung im Laufe eines Wj., so kann ein Rumpf-
wirtschaftsjahr gebildet werden. 4Dieses Wahlrecht besteht nicht 
bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (§ 155 Abs. 2 Satz 1 
Ins0). 5Das Rumpfwirtschaftsjahr reicht vom Schluss des vorange-
gangenen Wj. bis zur Auflösung. 6Es ist nicht in den Abwicklungs-
zeitraum einzubeziehen. 7Bei einer Überschreitung des Dreijah-
reszeitraums sind die danach beginnenden weiteren Besteue-
rungszeiträume grundsätzlich jeweils auf ein Jahr begrenzt. 

(2) 1Die Steuerpflicht endet erst, wenn die Liquidation rechtsgültig 
abgeschlossen ist. 2Zum rechtsgültigen Abschluss der Liquidation 
gehört bei Kapitalgesellschaften auch der Ablauf des >Sperrjah-
res. 3Auch wenn die Kapitalgesellschaft vor Ablauf des Sperrjahres 
ihr Gesellschaftsvermögen vollständig ausgeschüttet hat, ist sie 
damit noch nicht erloschen. 4Die Löschung im Handelsregister ist 
für sich allein ohne Bedeutung. 

(3) 1Wird der Abwicklungszeitraum in mehrere Besteuerungszeit-
räume unterteilt (§ 11 Abs. 1 Satz 2 KStG), ist die besondere Ge-
winnermittlung nach § 11 Abs. 2 KStG nur für den letzten Besteu-
erungszeitraum vorzunehmen. 2Dabei ist das Abwicklungs-An-
fangsvermögen aus der Bilanz zum Schluss des letzten vorange-
gangenen Besteuerungszeitraums abzuleiten. 3Für die vorange-
henden Besteuerungszeiträume ist die Gewinnermittlung nach all-
gemeinen Grundsätzen durchzuführen. 4Auf den Schluss jedes 
Besteuerungszeitraums ist eine Steuerbilanz zu erstellen. 

(4) Bei den Körperschaftsteuer-Veranlagungen für Besteuerungs-
zeiträume innerhalb des Abwicklungszeitraums handelt es sich 
nicht um bloße Zwischenveranlagungen, die nach Ablauf des Li-
quidationszeitraums durch eine Veranlagung für den gesamten Li-
quidationszeitraum zu ersetzen sind. 

R 12 Beschränkte Steuerpflicht der übertragenden Körper-
schaft 

— unbesetzt — 

R 13.1 Beginn einer Steuerbefreiung 

(1) § 13 Abs. 1 KStG erfasst die Fälle, in denen eine bisher in 
vollem Umfang steuerpflichtige Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse in vollem Umfang von der Körper-
schaftsteuer befreit wird. 
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(2) 1Die Pflicht zur Aufstellung einer Schlussbilanz besteht nur in-
soweit, als die betreffende Körperschaft, Personenvereinigung o-
der Vermögensmasse Einkünfte aus Gewerbebetrieb, aus Land- 
und Forstwirtschaft oder aus selbständiger Arbeit bezieht. 2Die Bi-
lanzierungspflicht besteht demnach für Körperschaften i. S. d. § 8 
Abs. 2 KStG in vollem Umfang (>R 8.1 Abs. 3), für andere Körper-
schaften (>R 8.1 Abs. 2) nur hinsichtlich des Bereichs der vorge-
nannten Einkünfte (zur Anwendung des § 13 KStG auf Beteiligun-
gen i. S. d. § 17 EStG außerhalb des Betriebsvermögens >R 13.4 
Abs. 3). 

R 13.2 Erlöschen einer Steuerbefreiung 

(1) § 13 Abs. 2 KStG erfasst die Fälle, in denen eine bisher in vol-
lem Umfang steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung o-
der Vermögensmasse in vollem Umfang steuerpflichtig wird. 

(2) 1Zusätzliche Voraussetzung ist, dass die Körperschaft, Perso-
nenvereinigung oder Vermögensmasse ihren Gewinn nach Eintritt 
in die Steuerpflicht durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt. 
2Körperschaften i. S. d. § 8 Abs. 2 KStG fallen stets unter den An-
wendungsbereich der Vorschrift, andere Körperschaften nur dann, 
wenn sie zur Buchführung verpflichtet sind oder freiwillig Bücher 
führen. 3Bei diesen anderen Körperschaften erstreckt sich die Bi-
lanzierungspflicht nur auf den Bereich der Gewinneinkünfte (>R 
13.1 Abs. 2). 4Zur Anwendung des § 13 KStG auf Beteiligungen i. 
S. d. § 17 EStG außerhalb des Betriebsvermögens >R 13.4 Abs. 
3. 

(3) 1Nach § 13 Abs. 5 KStG gelten die Absätze 1 bis 4 dieser Vor-
schrift bei nur teilweisem Erlöschen der Steuerpflicht für die ent-
sprechenden Teile des Betriebsvermögens. 2Der teilweise Beginn 
einer Steuerbefreiung ist in drei Varianten denkbar: 

1. Wechsel von voller zu nur noch partieller Steuerpflicht 

 Eine bisher wegen Überschreitens der 10%-Grenze in § 5 Abs. 
1 Nr. 10 Satz 2 KStG in vollem Umfang steuerpflichtige Woh-
nungsgenossenschaft verringert die Einnahmen aus den 
schädlichen Tätigkeiten durch Vermietung frei werdender, bis-
her an Nichtmitglieder vermieteter Wohnungen an Mitglieder 
auf weniger als 10 % der Gesamteinnahmen und ist daher nur 
noch partiell steuerpflichtig. 

2. Verringerung der partiellen Steuerpflicht 

 Bei einer Unterstützungskassen-GmbH, die wegen ihrer 
Überdotierung nach § 6 Abs. 5 KStG partiell steuerpflichtig ist, 
verringert sich das prozentuale Ausmaß der Überdotierung. 

3. Wechsel von partieller Steuerpflicht zu voller Steuerbefreiung 

 Bei einer nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG wegen Verfolgung ge-
meinnütziger Zwecke steuerbefreiten GmbH wird eine bisher 
als steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§ 64 AO) 
beurteilte Tätigkeit als steuerfreier Zweckbetrieb (§ 65 AO) an-
erkannt. 

R 13.3 Schlussbilanz, Anfangsbilanz 

(1) 1Durch den Ansatz der Wirtschaftsgüter in der Schlussbilanz 
mit dem Teilwert wird erreicht, dass eine steuerpflichtige Körper-
schaft, die von der Körperschaftsteuer befreit wird, vorbehaltlich 
des § 13 Abs. 4 KStG die während des Bestehens der Steuerpflicht 
gebildeten stillen Reserven des Betriebsvermögens aufzudecken 
und der Besteuerung zuzuführen hat, bevor sie aus der Steuer-
pflicht ausscheidet. 2Ermittelt sie ihren Gewinn durch Betriebsver-
mögensvergleich, hat sie auf den Zeitpunkt, in dem die Steuer-
pflicht endet, eine Schlussbilanz aufzustellen. 3Für die aufzustel-
lende Schlussbilanz sind die steuerlichen Gewinnermittlungsvor-
schriften zu beachten. 4Ermittelt sie ihren Gewinn durch Einnah-
menüberschussrechnung, ist R 4.5 Abs. 6 EStR entsprechend an-
zuwenden. 

(2) 1Umgekehrt wird durch den Ansatz der Wirtschaftsgüter in der 
Anfangsbilanz mit dem Teilwert bei Wegfall der Steuerbefreiung 
erreicht, dass die im Zeitraum der Steuerfreiheit gebildeten stillen 
Reserven nicht bei einer späteren Realisierung besteuert werden 
müssen. 2Zum Erfordernis der Bilanzierung >R 13.2 Abs. 2. 

R 13.4 Sonderregelung für bestimmte steuerbegünstigte 
Körperschaften 

(1) Nach § 13 Abs. 4 Satz 1 KStG wird bei bisher steuerpflichtigen 
Körperschaften, die nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG steuerbefreit wer-
den, auf die Schlussbesteuerung der in der Zeit der früheren Steu-
erpflicht gebildeten stillen Reserven verzichtet. 

(2) 1Erlischt bei einer Körperschaft, die steuerbegünstigte Zwecke 
i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG verfolgt, die Steuerbefreiung, ist für 

die Wirtschaftsgüter, die in der Anfangsbilanz zu Beginn der Steu-
erbefreiung nach § 13 Abs. 4 Satz 1 KStG mit dem Buchwert an-
zusetzen waren, der Wert anzusetzen, der sich bei ununterbroche-
ner Steuerpflicht nach den Vorschriften über die steuerliche Ge-
winnermittlung ergeben würde. 2Dadurch wird die steuerliche Er-
fassung später realisierter stiller Reserven dieser Wirtschaftsgüter 
aus der Zeit der früheren Steuerpflicht wieder ermöglicht. 3Für 
Wirtschaftsgüter, die erst im Zeitraum der Steuerbefreiung ange-
schafft oder hergestellt worden sind, gilt § 13 Abs. 4 Satz 2 KStG 
nicht. 4Für diese Wirtschaftsgüter ist der Teilwert nach § 13 Abs. 3 
Satz 1 KStG anzusetzen (>R 13.3 Abs. 2). 

(3) Durch § 13 Abs. 6 KStG wird der Anwendungsbereich der Vor-
schrift über den Bereich des Betriebsvermögens hinaus auf Betei-
ligungen i. S. d. § 17 EStG der Körperschaft, Personenvereinigung 
oder Vermögensmasse an einer Kapitalgesellschaft ausgedehnt. 

R 14.1 Organträger, Begriff des gewerblichen Unternehmens 

— unbesetzt — 

R 14.2 Finanzielle Eingliederung 
1Der Organträger ist i. S. d. finanziellen Eingliederung an der Or-
gangesellschaft beteiligt, wenn ihm Anteile an der Organgesell-
schaft – einschließlich der Stimmrechte daraus – steuerrechtlich in 
dem für die finanzielle Eingliederung erforderlichen Umfang zuzu-
rechnen sind. 2Entsprechendes gilt für die >mittelbare Beteiligung 
(§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 KStG). 3Unmittelbare und mittel-
bare Beteiligungen (bzw. mehrere mittelbare Beteiligungen) dürfen 
zusammengefasst werden. 4Es sind nur solche mittelbaren Betei-
ligungen zu berücksichtigen, die auf Beteiligungen des Organträ-
gers an vermittelnden (Kapital- oder Personen-)Gesellschaften be-
ruhen, an denen der Organträger jeweils die Mehrheit der Stimm-
rechte hat und die jeweils die Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Satz 4 und 5 KStG erfüllen. 

Beispiele: 

In den Beispielen wird unterstellt, dass die Stimmrechtsverhält-
nisse den Beteiligungsverhältnissen entsprechen und alle Beteili-
gungen inländischen Betriebsstätten zuzuordnen sind: 

1. Die Gesellschaft M ist an der Gesellschaft E unmittelbar zu 50 
% beteiligt. Über die Gesellschaft T (Beteiligung der T an E 50 
%), an der die M ebenfalls zu 50 % beteiligt ist, hält M mittelbar 
weitere 25 % der Anteile an der E. Die Gesellschaft E ist in die 
Gesellschaft M nicht finanziell eingegliedert, weil die unmittel-
bare und die mittelbare Beteiligung der M an der E aufgrund 
der fehlenden Stimmrechtsmehrheit der M an T nicht zusam-
menzurechnen sind und die unmittelbare Beteiligung allein die 
Voraussetzung der finanziellen Eingliederung nicht erfüllt. 

2. Die Gesellschaft M ist an der Gesellschaft T 1 zu 100 % und an 
der Gesellschaft T 2 zu 49 % beteiligt; die Gesellschaften T 1 
und T 2 sind an der Gesellschaft E zu je 50 % beteiligt. M besitzt 
an T 2 nicht die Mehrheit der Stimmrechte. Damit sind die Vo-
raussetzungen des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 KStG für 
eine Zusammenrechnung der beiden mittelbaren Beteiligungen 
nicht erfüllt. Die Gesellschaft E ist in die Gesellschaft M nicht 
finanziell eingegliedert. 

3. Die Gesellschaft M ist zu 20 % unmittelbar an E beteiligt. Zu-
gleich ist M am Vermögen der Gesellschaft P zu 80 % beteiligt, 
die ihrerseits 80 % der Anteile an E hält. Die Gesellschaft E ist 
in die Gesellschaft M finanziell eingegliedert, da die unmittel-
bare und die mittelbare Beteiligung aufgrund der Stimmrechts-
mehrheit der M an P zu addieren sind (20 % + 64 %). 

R 14.3 Personengesellschaften als Organträger 
1Eine Personengesellschaft i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG 
kann Organträger sein, wenn die Voraussetzung der >finanziellen 
Eingliederung im Verhältnis zur Personengesellschaft selbst erfüllt 
ist (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 3 KStG), sie eine gewerbliche 
Tätigkeit i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG ausübt (§ 14 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG) und die Beteiligungen, die die finanzi-
elle Eingliederung vermitteln, während der gesamten Dauer der 
Organschaft einer inländischen Betriebsstätte des Organträgers 
zuzurechnen sind. 2Dies gilt sowohl für unmittelbare Beteiligungen 
an der Organgesellschaft als auch für Beteiligungen an Gesell-
schaften, über die eine mittelbare Beteiligung des Organträgers an 
der Organgesellschaft besteht (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4, 5 
und 7 KStG). 3In diesen Fällen hat die Veräußerung eines Mitun-
ternehmeranteils bzw. die Veränderung im Gesellschafterbestand 
der Organträger-Personengesellschaft während des Wj. der Or-
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gangesellschaft keine Auswirkungen auf das bestehende Organ-
schaftsverhältnis, da der Personengesellschaft im Hinblick auf das 
Organschaftsverhältnis eine rechtliche Eigenständigkeit einge-
räumt wird. 4Dem entspricht auch, dass die wirtschaftliche Identität 
der Personengesellschaft gewahrt und die rechtliche Gebunden-
heit des Gesellschaftsvermögens gleich bleibt, auch wenn die am 
Vermögen insgesamt Beteiligten wechseln. 5Gehören die Anteile 
an der Organgesellschaft nicht zum Vermögen der Personenge-
sellschaft, reicht es für die finanzielle Eingliederung in die Perso-
nengesellschaft nicht aus, dass die Anteile notwendiges Sonder-
betriebsvermögen der Gesellschafter der Personengesellschaft 
sind. 

R 14.4 Zeitliche Voraussetzungen 

(1) 1Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG muss die Organgesell-
schaft vom Beginn ihres Wj. an ununterbrochen finanziell in das 
Unternehmen des Organträgers eingegliedert sein. 2Ununterbro-
chen bedeutet, dass diese Eingliederung vom Beginn ihres Wj. an 
ohne Unterbrechung bis zum Ende des Wj. bestehen muss. 3Das 
gilt auch im Falle eines Rumpfwirtschaftsjahres. 

(2) 1Veräußert der Organträger seine Beteiligung an der Organge-
sellschaft zum Ende des Wj. der Organgesellschaft an ein anderes 
gewerbliches Unternehmen, bedeutet dies, dass der Organträger 
das Eigentum an den Anteilen an der Organgesellschaft bis zum 
letzten Tag, 24 Uhr, des Wj. der Organgesellschaft behält und das 
andere Unternehmen dieses Eigentum am ersten Tag, 0 Uhr, des 
anschließenden Wj. der Organgesellschaft erwirbt. 2In diesen Fäl-
len ist deshalb die Voraussetzung der finanziellen Eingliederung 
der Organgesellschaft beim Veräußerer der Anteile bis zum Ende 
des Wj. der Organgesellschaft und beim Erwerber der Anteile vom 
Beginn des anschließenden Wj. der Organgesellschaft an erfüllt. 
3Veräußert der Organträger seine Beteiligung an der Organgesell-
schaft während des Wj. der Organgesellschaft, und stellt die Or-
gangesellschaft mit Zustimmung des Finanzamts ihr Wj. auf den 
Zeitpunkt der Veräußerung der Beteiligung um, ist die finanzielle 
Eingliederung der Organgesellschaft beim Veräußerer der Anteile 
bis zum Ende des entstandenen Rumpfwirtschaftsjahres der Or-
gangesellschaft und beim Erwerber der Anteile vom Beginn des 
anschließenden Wj. der Organgesellschaft an gegeben. 

(3) 1Wird im Zusammenhang mit der Begründung oder Beendi-
gung eines Organschaftsverhältnisses i. S. d. § 14 KStG das Wj. 
der Organgesellschaft auf einen vom Kj. abweichenden Zeitraum 
umgestellt, ist dafür die nach § 7 Abs. 4 Satz 3 KStG erforderliche 
Zustimmung zu erteilen. 2Bei der Begründung eines Organschafts-
verhältnisses gilt das auch, wenn das Wj. der Organgesellschaft 
im selben VZ ein zweites Mal umgestellt wird, um den Abschluss-
stichtag der Organgesellschaft dem im Organkreis üblichen Ab-
schlussstichtag anzupassen. 3Weicht dabei das neue Wj. vom Kj. 
ab, ist für die zweite Umstellung ebenfalls die Zustimmung nach § 
7 Abs. 4 Satz 3 KStG zu erteilen. 

R 14.5 Gewinnabführungsvertrag 

Wirksamwerden des Gewinnabführungsvertrags 

(1) 1Nach § 14 Abs. 1 Satz 2 KStG kann die Einkommenszurech-
nung erstmals für das Wj. der Organgesellschaft erfolgen, in dem 
der GAV wirksam wird. 2Bei einer nicht nach §§ 319 bis 327 AktG 
eingegliederten AG oder KGaA wird der GAV i. S. d. § 291 Abs. 1 
AktG zivilrechtlich erst wirksam, wenn sein Bestehen in das Han-
delsregister des Sitzes der Organgesellschaft eingetragen ist (§ 
294 Abs. 2 AktG). 3Bei einer nach den §§ 319 bis 327 AktG einge-
gliederten AG oder KGaA tritt die zivilrechtliche Wirksamkeit des 
GAV ein, sobald er in Schriftform abgeschlossen ist (§ 324 Abs. 2 
AktG). 

Mindestlaufzeit 

(2) 1Der GAV muss nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG auf 
einen Zeitraum von mindestens fünf Zeitjahren abgeschlossen 
sein. 2Der Zeitraum beginnt mit dem Anfang des Wj., für das die 
Rechtsfolgen des § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG erstmals eintreten. 

Vollzug des Gewinnabführungsvertrags 

(3) 1Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG muss sich die Organgesell-
schaft aufgrund eines GAV i. S. d. § 291 Abs. 1 AktG verpflichten, 
ihren ganzen Gewinn an ein anderes gewerbliches Unternehmen 
abzuführen. 2Die Abführung des ganzen Gewinns setzt hierbei vo-
raus, dass der Jahresabschluss keinen Bilanzgewinn (§ 268 Abs. 
1 HGB, § 158 AktG) mehr ausweist. 3Wegen der nach § 14 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 KStG zulässigen Bildung von Gewinn- oder Kapital-

rücklagen >Absatz 5 Nr. 3. 4§ 301 AktG bestimmt als Höchstbe-
trag der Gewinnabführung für eine nicht eingegliederte Organge-
sellschaft in der Rechtsform der AG oder der KGaA: 

1. in seinem Satz 1 den ohne die Gewinnabführung entstehenden 
Jahresüberschuss, vermindert um einen Verlustvortrag aus 
dem Vorjahr und um den Betrag, der nach § 300 AktG in die 
gesetzliche Rücklage einzustellen ist, und um den nach § 268 
Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrten Betrag; 

2. in seinem Satz 2 zusätzlich die Entnahmen aus in vertraglicher 
Zeit gebildeten und wieder aufgelösten Gewinnrücklagen. 

5Nach § 275 Abs. 4 HGB dürfen Veränderungen der Gewinnrück-
lagen in der Gewinn- und Verlustrechnung erst nach dem Posten 
„Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" ausgewiesen werden und 
verändern dadurch nicht den Jahresüberschuss. 6Bei Verlustüber-
nahme (§ 302 AktG) hat der Organträger einen sonst entstehen-
den Jahresfehlbetrag auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch 
ausgeglichen wird, dass den anderen Gewinnrücklagen Beträge 
entnommen werden, die während der Vertragsdauer in sie einge-
stellt worden sind. 

Abführung/Ausschüttung vorvertraglicher Rücklagen 

(4) 1Bei einer nicht eingegliederten Organgesellschaft in der 
Rechtsform der AG oder der KGaA ist der GAV steuerlich als nicht 
durchgeführt anzusehen, wenn vorvertragliche Gewinnrücklagen 
entgegen §§ 301 und 302 Abs. 1 AktG aufgelöst und an den Or-
ganträger abgeführt werden. 2Da der Jahresüberschuss i. S. d. § 
301 AktG nicht einen Gewinnvortrag (§ 158 Abs. 1 Nr. 1 AktG, § 
266 Abs. 3 A HGB) umfasst, darf ein vor dem Inkrafttreten des 
GAV vorhandener Gewinnvortrag weder abgeführt noch zum Aus-
gleich eines aufgrund des GAV vom Organträger auszugleichen-
den Jahresfehlbetrags (Verlustübernahme) verwendet werden. 
3Ein Verstoß gegen das Verbot, Erträge aus der Auflösung vorver-
traglicher Rücklagen an den Organträger abzuführen, liegt auch 
vor, wenn die Organgesellschaft Aufwand – dazu gehören auch 
die steuerrechtlich nichtabziehbaren Ausgaben, z. B. Körper-
schaftsteuer, Aufsichtsratsvergütungen – über eine vorvertragli-
che Rücklage verrechnet und dadurch den Gewinn erhöht, der an 
den Organträger abzuführen ist. 4Ein Verstoß gegen die §§ 301 
und 302 Abs. 1 AktG ist nicht gegeben, wenn die Organgesell-
schaft vorvertragliche Rücklagen auflöst und den entsprechenden 
Gewinn außerhalb des GAV an ihre Anteilseigner ausschüttet. 5In-
soweit ist § 14 KStG nicht anzuwenden; für die Gewinnausschüt-
tung gelten die allgemeinen Grundsätze. Durchführung des Ge-
winnabführungsvertrags 

(5) 1Der Durchführung des GAV steht es nicht entgegen, wenn z. 
B. 

1 der an den Organträger abzuführende Gewinn entsprechend 
dem gesetzlichen Gebot in § 301 AktG durch einen beim In-
krafttreten des GAV vorhandenen Verlustvortrag gemindert 
wird. 2Der Ausgleich vorvertraglicher Verluste durch den Or-
ganträger ist steuerrechtlich als Einlage zu werten; 

2. der ohne die Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss 
der Organgesellschaft nach § 301 AktG um den Betrag vermin-
dert wird, der nach § 300 AktG in die gesetzliche Rücklage ein-
zustellen ist. 2Zuführungen zur gesetzlichen Rücklage, die die 
gesetzlich vorgeschriebenen Beträge übersteigen, sind steuer-
rechtlich wie die Bildung von Gewinnrücklagen zu beurteilen; 

3. die Organgesellschaft nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 KStG Ge-
winnrücklagen i. S. d. § 272 Abs. 3 und 4 HGB mit Ausnahme 
der gesetzlichen Rücklagen, aber einschließlich der satzungs-
mäßigen Rücklagen (§ 266 Abs. 3 A III HGB) bildet, die bei ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet 
sind. 2Die Bildung einer Kapitalrücklage i. S. d. § 272 Abs. 2 Nr. 
4 HGB beeinflusst die Höhe der Gewinnabführung nicht und 
stellt daher keinen Verstoß gegen § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 KStG 
dar. 3Für die Bildung der Rücklagen muss ein konkreter Anlass 
gegeben sein, der es auch aus objektiver unternehmerischer 
Sicht rechtfertigt, eine Rücklage zu bilden, wie z. B. eine ge-
plante Betriebsverlegung, Werkserneuerung, Kapazitätsaus-
weitung. 4Die Beschränkung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
KStG ist nicht auf die Bildung stiller Reserven anzuwenden; 

4. die Organgesellschaft ständig Verluste erwirtschaftet. 

Beendigung des Gewinnabführungsvertrags 

(6) 1Wird der GAV, der noch nicht fünf aufeinanderfolgende Jahre 
durchgeführt worden ist, durch Kündigung oder im gegenseitigen 
Einvernehmen beendet, bleibt der Vertrag für die Jahre, für die er 
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durchgeführt worden ist, steuerrechtlich wirksam, wenn die Been-
digung auf einem wichtigen Grund beruht. 2Ein wichtiger Grund 
kann insbesondere in der Veräußerung oder Einbringung der Or-
ganbeteiligung durch den Organträger, der Verschmelzung, Spal-
tung oder Liquidation des Organträgers oder der Organgesell-
schaft gesehen werden. 3Stand bereits im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses fest, dass der GAV vor Ablauf der ersten fünf Jahre 
beendet werden wird, ist ein wichtiger Grund nicht anzunehmen. 
4Liegt ein wichtiger Grund nicht vor, ist der GAV von Anfang an als 
steuerrechtlich unwirksam anzusehen. 

(7) Ist der GAV bereits mindestens fünf aufeinanderfolgende Jahre 
durchgeführt worden, bleibt er für diese Jahre steuerrechtlich wirk-
sam. 

Nichtdurchführung des Gewinnabführungsvertrags 

(8) 1Wird ein GAV in einem Jahr nicht durchgeführt, ist er 

1. von Anfang an als steuerrechtlich unwirksam anzusehen, wenn 
er noch nicht fünf aufeinander folgende Jahre durchgeführt 
worden ist; 

2. erst ab diesem Jahr als steuerrechtlich unwirksam anzusehen, 
wenn er bereits mindestens fünf aufeinander folgende Jahre 
durchgeführt worden ist. 2Soll die körperschaftsteuerrechtliche 
Organschaft ab einem späteren Jahr wieder anerkannt werden, 
bedarf es einer erneuten mindestens fünfjährigen Laufzeit und 
ununterbrochenen Durchführung des Vertrags. 

2Ist der GAV als steuerrechtlich unwirksam anzusehen, ist die Or-
gangesellschaft nach den allgemeinen steuerrechtlichen Vor-
schriften zur Körperschaftsteuer zu veranlagen. 

R 14.6 Zuzurechnendes Einkommen der Organgesellschaft 

(1) 1Als zuzurechnendes Einkommen ist das Einkommen der Or-
gangesellschaft vor Berücksichtigung des an den Organträger ab-
geführten Gewinns oder des vom Organträger zum Ausgleich ei-
nes sonst entstehenden Jahresfehlbetrags (§ 302 Abs. 1 AktG) 
geleisteten Betrags zu verstehen. 2Bei der Ermittlung des Einkom-
mens des Organträgers bleibt demnach der von der Organgesell-
schaft an den Organträger abgeführte Gewinn außer Ansatz; ein 
vom Organträger an die Organgesellschaft zum Ausgleich eines 
sonst entstehenden Jahresfehlbetrags geleisteter Betrag darf nicht 
abgezogen werden. 

(2) 1Gewinne der Organgesellschaft, die aus der Auflösung vorver-
traglicher unversteuerter stiller Reserven herrühren, sind Teil des 
Ergebnisses des Wj. der Organgesellschaft, in dem die Auflösung 
der Reserven erfolgt. 2Handelsrechtlich unterliegen diese Ge-
winne deshalb der vertraglichen Abführungsverpflichtung. Steuer-
rechtlich gehören sie zu dem Einkommen, das nach § 14 KStG 
dem Organträger zuzurechnen ist. 

(3) 1Bei einer nach den §§ 319 bis 327 AktG eingegliederten AG 
oder KGaA als Organgesellschaft sind nach § 324 Abs. 2 AktG die 
§§ 293 bis 296, 298 bis 303 AktG nicht anzuwenden. 2Löst diese 
Organgesellschaft vorvertragliche Gewinn- oder Kapitalrücklagen 
zugunsten des an den Organträger abzuführenden Gewinns auf, 
verstößt sie handelsrechtlich nicht gegen das Abführungsverbot. 
3In diesen Fällen ist deshalb >R 14.5 Abs. 8 nicht anzuwenden. 
Steuerrechtlich fällt die Abführung der Gewinne aus der Auflösung 
dieser Rücklagen an den Organträger nicht unter § 14 KStG; sie 
unterliegt somit den allgemeinen steuerrechtlichen Vorschriften. 

(4) 1VGA an den Organträger sind im Allgemeinen vorweggenom-
mene Gewinnabführungen; sie stellen die tatsächliche Durchfüh-
rung des GAV nicht in Frage. 2Das gilt auch, wenn eine Personen-
gesellschaft der Organträger ist (>R 14.3) und Gewinn verdeckt an 
einen Gesellschafter der Personengesellschaft ausgeschüttet 
wird. 3Ein solcher Vorgang berührt lediglich die Gewinnverteilung 
innerhalb der Personengesellschaft. 4VGA an außenstehende Ge-
sellschafter sind wie Ausgleichszahlungen i. S. d. § 16 KStG zu 
behandeln. 

(5) Der Gewinn aus der Veräußerung eines Teilbetriebs unterliegt 
der vertraglichen Gewinnabführungsverpflichtung; er ist bei der Er-
mittlung des dem Organträger zuzurechnenden Einkommens zu 
berücksichtigen. 

(6) 1Die Höhe des nach § 14 KStG dem Organträger zuzurechnen-
den Einkommens der Organgesellschaft sowie weitere Besteue-
rungsgrundlagen werden gesondert und einheitlich festgestellt mit 
Bindungswirkung für die Steuerbescheide der Organgesellschaft 
und des Organträgers. 2Einspruchsberechtigt gegen den Bescheid 
über die gesonderte und einheitliche Feststellung sind sowohl der 
Organträger als auch die Organgesellschaft 

(7) Gewinnabführungen stellen auch dann keine Gewinnausschüt-
tungen dar, wenn sie erst nach Beendigung des GAV abfließen. 

R 14.7 Einkommensermittlung beim Organträger 

(1) Ausgaben im Zusammenhang mit der Organbeteiligung, z. B. 
Zinsen für Schulden, die der Organträger zum Erwerb der Beteili-
gung aufgenommen hat, dürfen bei der Ermittlung des Einkom-
mens des Organträgers abgezogen werden. 

(2) 1VGA der Organgesellschaft sind beim Organträger zur Ver-
meidung der Doppelbelastung aus dem Einkommen auszuschei-
den, wenn die Vorteilszuwendung den Bilanzgewinn des Organ-
trägers erhöht oder dessen Bilanzverlust gemindert hat. 2Entgegen 
>BFH vom 20.8.1986 (I R 150/82, BStBI 1987 II S. 455) ist jedoch 
nicht das zuzurechnende Organeinkommen, sondern das eigene 
Einkommen des Organträgers zu kürzen. 

(3) 1Der Organträger kann seine Beteiligung an der Organgesell-
schaft auf den niedrigeren Teilwert abschreiben, wenn die nach 
dem geltenden Recht hierfür erforderlichen Voraussetzungen er-
füllt sind. 2Eine Abschreibung auf den niedrigeren Teilwert ist je-
doch nicht schon deshalb gerechtfertigt, weil die Organgesell-
schaft-ständig Verluste erwirtschaftet. 

(4) Übernimmt der Organträger die Verpflichtung, einen vorver-
traglichen Verlust der Organgesellschaft auszugleichen, stellt der 
Verlustausgleich steuerrechtlich eine Einlage des Organträgers in 
die Organgesellschaft dar. 

R 14.8 Bildung und Auflösung besonderer Ausgleichsposten 
beim Organträger bis einschließlich VZ 2021 

(1) 1Die Regelung zur Bildung und Auflösung besonderer Aus-
gleichsposten beim Organträger ist für Mehr- und Minderabführun-
gen anzuwenden, die bis einschließlich 31. Dezember 2021 erfol-
gen. 2Für alle Mehr- und Minderabführungen nach dem 31. De-
zember 2021 ist § 14 Abs. 4 sowie § 27 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 6 
i. d. F. des Artikels 1 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 
2050) anzuwenden. 

(2) 1Stellt die Organgesellschaft aus dem Jahresüberschuss (§ 
275 Abs. 2 Nr. 20 oder Abs. 3 Nr. 19 HGB) Beträge in die Ge-
winnrücklagen i. S. d. § 272 Abs. 3 HGB ein oder bildet sie steu-
erlich nicht anzuerkennende stille Reserven, werden die Rückla-
gen mit dem zuzurechnenden Einkommen beim Organträger o-
der, wenn er eine Personengesellschaft ist, bei seinen Gesell-
schaftern versteuert. 2Der steuerrechtliche Wertansatz der Betei-
ligung des Organträgers an der Organgesellschaft bleibt unbe-
rührt. 3Um sicherzustellen, dass nach einer Veräußerung der Or-
ganbeteiligung die bei der Organgesellschaft so gebildeten Rück-
lagen nicht noch einmal beim Organträger steuerrechtlich erfasst 
werden, ist in der Steuerbilanz des Organträgers, in die der um 
die Rücklage verminderte Jahresüberschuss der Organgesell-
schaft eingegangen ist, ein besonderer aktiver Ausgleichsposten 
in Höhe des Teils der versteuerten Rücklagen einkommensneut-
ral zu bilden, der dem Verhältnis der Beteiligung des Organträ-
gers am Nennkapital der Organgesellschaft entspricht. 4Löst die 
Organgesellschaft die Rücklagen in den folgenden Jahren ganz 
oder teilweise zugunsten des an den Organträger abzuführenden 
Gewinns auf, ist der besondere aktive Ausgleichsposten entspre-
chend einkommensneutral aufzulösen. 

(3) Weicht der an den Organträger abgeführte Gewinn der Organ-
gesellschaft aus anderen Gründen als infolge der Auflösung einer 
Rücklage i. S. d. Absatzes 2 von dem Steuerbilanzgewinn ab, z. 
B. wegen Änderung des Wertansatzes von Aktiv- oder Passivpos-
ten in der Bilanz, und liegt die Ursache in vertraglicher Zeit, ist in 
der Steuerbilanz des Organträgers nach § 14 Abs. 4 Satz 1, 2 und 
6 KStG i. d. F. vom 11.12.2018 ein besonderer aktiver oder passi-
ver Ausgleichsposten in Höhe des Unterschieds einkommensneut-
ral zu bilden, der dem Verhältnis der Beteiligung des Organträgers 
am Nennkapital der Organgesellschaft entspricht. 

(4) 1Im Zeitpunkt der Veräußerung der Organbeteiligung oder ei-
nes der Veräußerung gleichgestellten Vorgangs sind die besonde-
ren Ausgleichsposten aufzulösen (§ 14 Abs. 4 Satz 2 und 5 KStG 
i. d. F. vom 11.12.2018), sofern sie nicht in den Anwendungsbe-
reich des § 34 Abs. 6e Satz 7 KStG fallen. 2Dadurch erhöht oder 
verringert sich das Einkommen des Organträgers; § 8b KStG so-
wie § 3 Nr. 40 und § 3c Abs. 2 EStG sind anzuwenden. 3Für die 
Anwendung des § 8b KStG bzw. der § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG 
sind die Ausgleichsposten mit dem in der Steuerbilanz ausgewie-
senen Buchwert der Organbeteiligung zusammenzufassen. 
4Dadurch kann sich rechnerisch auch ein negativer Buchwert er-
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geben. 5Die Sätze 4 und 5 sind bei der Ermittlung eines Übernah-
meergebnisses i. S. d. § 4 Abs. 4 Satz 1 oder § 12 Abs. 2 Satz 1 
UmwStG entsprechend anzuwenden. 6Bei mittelbarer Beteiligung 
an der Organgesellschaft sind die Ausgleichsposten aufzulösen, 
wenn der Organträger die Beteiligung an der Zwischengesellschaft 
veräußert. 7Eine gewinnwirksame Auflösung der besonderen Aus-
gleichsposten erfolgt nicht bei Beendigung des GAV. 

R 15 Einkommensermittlung bei der Organgesellschaft 

Ein Verlustabzug aus der Zeit vor dem Abschluss des GAV darf 
das Einkommen der Organgesellschaft, das sie während der Gel-
tungsdauer des GAV bezieht, nicht mindern (§ 15 Satz 1 Nr. 1 
KStG). 

R 16 Ausgleichszahlungen 

(1) 1Ausgleichszahlungen, die in den Fällen der §§ 14, 17 KStG an 
außenstehende Anteilseigner gezahlt werden, dürfen nach § 4 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 9 EStG weder den Gewinn der Organgesellschaft 
noch den Gewinn des Organträgers mindern. 2Die Organgesell-
schaft hat ihr Einkommen i. H. v. 20/17 der geleisteten Ausgleichs-
zahlungen stets selbst zu versteuern, auch wenn die Verpflichtung 
zum Ausgleich von dem Organträger erfüllt worden oder ihr Ein-
kommen negativ ist. 

(2) 1Hat die Organgesellschaft selbst die Ausgleichszahlungen zu 
Lasten ihres Gewinns geleistet, ist dem Organträger das um 20/17 
der Ausgleichszahlungen verminderte Einkommen der Organge-
sellschaft zuzurechnen. 2Leistet die Organgesellschaft trotz eines 
steuerlichen Verlustes die Ausgleichszahlungen, erhöht sich ihr 
dem Organträger zuzurechnendes negatives Einkommen; die Or-
gangesellschaft hat 20/17 der Ausgleichszahlungen als (positives) 
Einkommen selbst zu versteuern. 3Hat dagegen der Organträger 
die Ausgleichszahlungen geleistet, gilt Folgendes: 

1. Das Einkommen des Organträgers wird um die Ausgleichszah-
lungen vermindert. 

2. Die Organgesellschaft hat 20/17 der Ausgleichszahlungen zu 
versteuern. 

3. Das von der Organgesellschaft erwirtschaftete Einkommen ist 
dem Organträger nach § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG zuzurechnen. 

4Satz 3 gilt auch, wenn der Organträger die Ausgleichszahlungen 
trotz eines steuerlichen Verlustes geleistet hat. 

R 17 Andere Kapitalgesellschaften als Organgesellschaft 

(1) 1Ist die Organgesellschaft eine GmbH, ist der GAV zivilrechtlich 
nur wirksam, wenn die Gesellschafterversammlungen der be-
herrschten und der herrschenden Gesellschaft dem Vertrag zu-
stimmen und seine Eintragung in das Handelsregister der be-
herrschten Gesellschaft erfolgt. 2Der Zustimmungsbeschluss der 
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft bedarf 
der notariellen Beurkundung. 

(2) Nach § 17 KStG ist Voraussetzung für die steuerliche Anerken-
nung einer anderen als der in § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG bezeichne-
ten Kapitalgesellschaft als Organgesellschaft, dass diese sich 
wirksam verpflichtet, ihren ganzen Gewinn an ein anderes Unter-
nehmen i. S. d. § 14 KStG abzuführen, und die Gewinnabführung 
den in § 301 AktG genannten Betrag nicht überschreitet. 

(3) Die Verlustübernahme muss durch den Verweis auf die Vor-
schriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung ver-
einbart werden. 

(4) >R 14.5 gilt entsprechend. 

R 19 Anwendung besonderer Tarifvorschriften 

(1) 1Eine besondere Tarifvorschrift i. S. d. § 19 Abs. 1 KStG ist z. 
B. § 26 KStG. 2Die Voraussetzungen der Steuerermäßigung müs-
sen bei der Organgesellschaft erfüllt sein. 3Der Abzug von der 
Steuer ist beim Organträger vorzunehmen. 4Ist die Steuerermäßi-
gung der Höhe nach auf einen bestimmten Betrag begrenzt, richtet 
sich dieser Höchstbetrag nach den steuerlichen Verhältnissen 
beim Organträger. 

(2) Ist in dem zugerechneten Einkommen der Organgesellschaft 
(>R 14.6) ein Veräußerungsgewinn i. S. d. § 16 EStG enthalten, 
kann der Organträger, auch wenn er eine natürliche Person ist, 
dafür die Steuervergünstigung des § 34 EStG nicht in Anspruch 
nehmen. 

R 22 Genossenschaftliche Rückvergütung 

(1) Vom Vorliegen einer Genossenschaft ist von der Eintragung 
bis zur Löschung im Genossenschaftsregister auszugehen. 

(2) 1Preisnachlässe (Rabatte, Boni), die sowohl Mitgliedern als 
auch Nichtmitgliedern gewährt werden, gehören nicht zu den ge-
nossenschaftlichen Rückvergütungen. 2Sie sind abziehbare Be-
triebsausgaben. 3Der Unterschied zwischen dem Preisnachlass 
und der genossenschaftlichen Rückvergütung besteht darin, dass 
der Preisnachlass bereits vor oder bei Abschluss des Rechtsge-
schäfts vereinbart wird, während die genossenschaftliche Rück-
vergütung erst nach Ablauf des Wj. beschlossen wird. 

(3) Eine Verpflichtung zur Einzahlung auf die Geschäftsanteile 
wird durch eine Regelung in der Satzung auch dann begründet, 
wenn die Bestimmung über Zeitpunkt und Betrag der Leistungen 
der Generalversammlung übertragen ist. 

(4) 1Die genossenschaftlichen Rückvergütungen sind bei der Er-
mittlung des Gewinns des Wj., für das sie gewährt werden, auch 
dann abzuziehen bzw. in der Jahresschlussbilanz durch eine 
Rückstellung zu berücksichtigen, wenn sie nach Ablauf des Wj. –
spätestens bei Feststellung des Jahresabschlusses durch die Ge-
neralversammlung – dem Grunde nach beschlossen werden. 2Sie 
müssen aber, ohne dass es dabei auf den Zeitpunkt der Aufstel-
lung oder Errichtung der steuerlichen Gewinnermittlung ankommt, 
spätestens bis zum Ablauf von zwölf Monaten nach dem Ende des 
Wj. gezahlt oder gutgeschrieben worden sein. 3In besonders be-
gründeten Einzelfällen kann das Finanzamt diese Frist nach An-
hörung des Prüfungsverbands verlängern. 4Werden die genossen-
schaftlichen Rückvergütungen nicht innerhalb dieser Frist gezahlt 
oder gutgeschrieben, können sie auch im Wj. der Zahlung nicht 
abgezogen werden. 5Die Gewährung von genossenschaftlichen 
Rückvergütungen darf nicht von bestimmten Voraussetzungen ab-
hängig gemacht werden, z. B. davon, dass das Mitglied seine Zah-
lungsverpflichtungen gegenüber der Genossenschaft stets pünkt-
lich erfüllt und keinen Kredit in Anspruch nimmt. 6Die Aufrechnung 
von genossenschaftlichen Rückvergütungen mit Schulden der Ge-
nossen an die Genossenschaft wird dadurch nicht berührt. 

(5) 1Genossenschaftliche Rückvergütungen sind nach § 22 KStG 
nur dann abziehbare Betriebsausgaben, wenn sie – von der für 
Geschäftssparten zugelassenen Ausnahme abgesehen –nach der 
Höhe des Umsatzes (Warenbezugs) bemessen und allen Mitglie-
dern in gleichen Prozentsätzen des Umsatzes gewährt werden. 
2Eine Abstufung nach der Art der umgesetzten Waren (Waren-
gruppen) oder nach der Höhe des Umsatzes mit den einzelnen 
Mitgliedern (Umsatzgruppen) ist nicht zulässig. 3Das gilt nicht für 
die Umsätze der Konsumgenossenschaften in Tabakwaren, weil 
nach dem Tabaksteuergesetz auf die Tabakwaren im Einzelhan-
del weder Rabatte noch genossenschaftliche Rückvergütungen 
gewährt werden dürfen. 4Die in der Regelung des Satzes 2 zum 
Ausdruck kommende Auffassung steht auch einer Bemessung der 
genossenschaftlichen Rückvergütung nach zeitlichen Gesichts-
punkten entgegen. 5Die Abziehbarkeit der genossenschaftlichen 
Rückvergütung setzt u. a. voraus, dass die Rückvergütung nach 
einem einheitlichen, für das ganze Wj. geltenden Prozentsatz be-
rechnet wird. 6Die genossenschaftlichen Rückvergütungen dürfen 
indessen für solche Geschäftssparten nach unterschiedlichen Pro-
zentsätzen des Umsatzes bemessen werden, die als Betriebsab-
teilungen im Rahmen des Gesamtbetriebs der Genossenschaft 
eine gewisse Bedeutung haben, z. B. Bezugsgeschäft, Absatzge-
schäft, Kreditgeschäft, Produktion, Leistungsgeschäft. 7Dabei ist in 
der Weise zu verfahren, dass zunächst der im Gesamtbetrieb er-
zielte Überschuss i. S. v. § 22 Abs. 1 KStG im Verhältnis der Mit-
gliederumsätze zu den Nichtmitgliederumsätzen aufgeteilt wird. 
8Bei der Feststellung dieses Verhältnisses scheiden die >Neben-
geschäfte, die >Hilfsgeschäfte und die >Gegengeschäfte aus. 9Der 
errechnete Anteil des Überschusses,- der auf Mitgliederumsätze 
entfällt, bildet die Höchstgrenze für die an Mitglieder ausschüttba-
ren steuerlich abziehbaren genossenschaftlichen Rückvergütun-
gen. 10Die Genossenschaft darf den so errechneten Höchstbetrag 
der steuerlich abziehbaren Rückvergütungen nach einem ange-
messenen Verhältnis auf die einzelnen Geschäftssparten verteilen 
und in den einzelnen Geschäftssparten verschieden hohe Rück-
vergütungen gewähren. 11Es ist nicht zulässig, für jede einzelne 
Geschäftssparte die höchstzulässige abziehbare Rückvergütung 
an Mitglieder unter Zugrundelegung der in den einzelnen Ge-
schäftssparten erwirtschafteten Überschüsse zu berechnen, es sei 
denn, es treffen verschiedenartige Umsätze, z. B. Provisionen und 
Warenumsätze, zusammen mit der Folge, dass in den einzelnen 
Geschäftssparten sowohl das Verhältnis des in der Geschäfts-
sparte erwirtschafteten Überschusses zu dem in der Geschäfts-
sparte erzielten Umsatz als auch das Verhältnis des in der Ge-
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schäftssparte erzielten Mitgliederumsatzes zu dem in der Ge-
schäftssparte insgesamt erzielten Umsatz große Unterschiede 
aufweist. 12In diesen Fällen kann wie folgt verfahren werden: 13Der 
im Gesamtbetrieb erzielte Überschuss i. S. v. § 22 Abs. 1 KStG 
wird in einem angemessenen Verhältnis auf die einzelnen Ge-
schäftssparten aufgeteilt. 14Von dem danach auf die einzelne Ge-
schäftssparte entfallenden Betrag (Spartenüberschuss) wird der 
auf das Mitgliedergeschäft entfallende Anteil errechnet, als ob es 
sich bei der Geschäftssparte um eine selbständige Genossen-
schaft handelte. 15Die Summe der in den Geschäftssparten auf das 
>Mitgliedergeschäft entfallenden Anteile bildet die Höchstgrenze 
für die an die Mitglieder ausschüttbaren steuerlich abziehbaren ge-
nossenschaftlichen Rückvergütungen. 

(6) 1Wird der Gewinn einer Genossenschaft z. B. auf Grund einer 
Betriebsprüfung nachträglich erhöht, kann die nachträgliche Aus-
schüttung des Mehrgewinns — soweit sich dieser in den Grenzen 
des § 22 KStG hält — als genossenschaftliche Rückvergütung 
steuerlich als Betriebsausgabe behandelt werden, wenn der Mehr-
gewinn in einer nach dem GenG geänderten Handelsbilanz aus-
gewiesen ist und die Rückvergütung ordnungsgemäß beschlossen 
worden ist. 2Gewinnanteile, die schon bisher in der Handelsbilanz 
ausgewiesen, aber in Reserve gestellt waren, dürfen mit steuerli-
cher Wirkung nachträglich nicht ausgeschüttet werden. 3Das Aus-
schüttungsrecht ist verwirkt. `Wird eine bisher nach § 5 Abs. 1 Nr. 
14 KStG steuerbefreite land- oder forstwirtschaftliche Nutzungs- 
oder Verwertungsgenossenschaft später, z. B. aufgrund der Fest-
stellungen durch eine Betriebsprüfung, körperschaftsteuerpflich-
tig, können auch die bisher von der Genossenschaft in Reserve 
gestellten Gewinne nachträglich mit gewinnmindernder Wirkung 
als genossenschaftliche Rückvergütungen ausgeschüttet werden. 
5Die nachträglich gewährten genossenschaftlichen Rückvergütun-
gen müssen innerhalb von drei Monaten, vom Zeitpunkt des Aus-
schüttungsbeschlusses an gerechnet, bezahlt werden. 6Das Fi-
nanzamt kann die Frist nach Anhörung des Prüfungsverbands an-
gemessen verlängern. 

(7) 1Der Gewinn aus >Nebengeschäften ist, wenn er buchmäßig 
nachgewiesen wird, mit dem buchmäßig nachgewiesenen Betrag 
zu berücksichtigen. 2Kann der Gewinn aus >Nebengeschäften 
buchmäßig nicht nachgewiesen werden, ist der um die anteiligen 
Gemeinkosten geminderte Rohgewinn anzusetzen. 3Welche Kos-
ten den Gemeinkosten und welche Kosten den mit den >Neben-
geschäften zusammenhängenden Einzelkosten zuzurechnen 
sind, ist nach den im Einzelfall gegebenen Verhältnissen zu ent-
scheiden. 4Die anteiligen Gemeinkosten können aus Vereinfa-
chungsgründen mit dem Teilbetrag berücksichtigt werden, der sich 
bei Aufteilung der gesamten Gemeinkosten nach dem Verhältnis 
der Roheinnahmen aus >Nebengeschäften zu den gesamten Roh-
einnahmen ergibt. 5Unter den als Aufteilungsmaßstab für die ge-
samten Gemeinkosten dienenden Roheinnahmen ist der Umsatz 
zu verstehen. 6In Einzelfällen, z. B. bei Warengenossenschaften, 
können die gesamten Gemeinkosten statt nach den Roheinnah-
men (Umsätzen) aus >Nebengeschäften nach den entsprechen-
den Rohgewinnen aufgeteilt werden, wenn dadurch ein genaueres 
Ergebnis erzielt wird. 7Soweit Verluste aus einzelnen >Nebenge-
schäften erzielt worden sind, sind sie bei der Ermittlung des ge-
samten Gewinns aus >Nebengeschäften mindernd zu berücksich-
tigen. 

(8) 1Bei Absatz- und Produktionsgenossenschaften ist der Über-
schuss im Verhältnis des Wareneinkaufs bei Mitgliedern zum ge-
samten Wareneinkauf aufzuteilen. 2Beim gesamten Wareneinkauf 
sind zu berücksichtigen: 

Einkäufe bei Mitgliedern  (im Rahmen von  
Einkäufe bei Nichtmitgliedern  >Zweckgeschäften)  
3>Hilfsgeschäfte- und >Nebengeschäfte bleiben außer Ansatz. 

(9) 1Gesamtumsatz bei den übrigen Genossenschaften (§ 22 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 2 KStG) ist die Summe der Umsätze aus >Zweckge-
schäften mit Mitgliedern und Nichtmitgliedern. 2Umsätze aus >Ne-
bengeschäften und aus >Hilfsgeschäften bleiben außer Ansatz. 

(10) Bei Bezugs- und Absatzgenossenschaften ist der Überschuss 
im Verhältnis der Summe aus dem Umsatz mit Mitgliedern im Be-
zugsgeschäft und dem Wareneinkauf bei Mitgliedern im Absatzge-
schäft zur Summe aus dem Gesamtumsatz im Bezugsgeschäft 
und dem gesamten Wareneinkauf im Absatzgeschäft aufzuteilen. 

(11) Wird Mitgliedern, die der Genossenschaft im Laufe des Ge-
schäftsjahres beigetreten sind, eine genossenschaftliche Rückver-
gütung auch auf die Umsätze (Einkäufe) gewährt, die mit ihnen 

vom Beginn des Geschäftsjahres an bis zum Eintritt getätigt wor-
den sind, sind aus Gründen der Vereinfachung auch diese Um-
sätze (Einkäufe) als Mitgliederumsätze (-einkäufe) anzusehen. 

(12) 1Übersteigt der Umsatz aus >Nebengeschäften weder 2 % 
des gesamten Umsatzes der Genossenschaft noch 5 200 Euro im 
Jahr, ist bei der Ermittlung der Höchstgrenze für die an Mitglieder 
ausschüttbaren steuerlich abziehbaren genossenschaftlichen 
Rückvergütungen der Gewinn aus >Nebengeschäften nicht abzu-
setzen. 2Hierbei ist es gleichgültig, ob der Reingewinnsatz bei 
>Nebengeschäften von dem Reingewinnsatz bei den übrigen Ge-
schäften wesentlich abweicht. 3In diesen Fällen sind die >Neben-
geschäfte als >Zweckgeschäfte mit Nichtmitgliedern zu behan-
deln. 

(13) Genossenschaftliche Rückvergütungen, die nach den vorste-
henden Anordnungen nicht abziehbar sind, sind vGA (>Abgren-
zung). 

R 23 Ermäßigte Besteuerung bei Einkünften aus außeror-
dentlichen Holznutzungen infolge höherer Gewalt 
1Bei Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögens-
massen kann die Körperschaftsteuer, soweit sie auf Kalamitäts-
nutzungen i. S. d. § 34b Abs. 1 Nr. 2 EStG entfällt, auf die Hälfte 
ermäßigt werden, wenn die volle Besteuerung zu Härten führen 
würde. 2Die R 34b.1 bis 34b.3 und 34b.5 bis 34b.8 EStR sind sinn-
gemäß anzuwenden. 

R 24 Freibetrag für bestimmte Körperschaften 

(1) 1§ 24 KStG findet Anwendung bei steuerpflichtigen Körper-
schaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, deren 
Leistungen bei den Empfängern nicht zu den Einnahmen i. S. d. § 
20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 und 3a EStG gehören, es sei denn, dass sie 
den Freibetrag nach § 25 KStG beanspruchen können. 2Die Rege-
lung des § 24 KStG gilt auch in den Fällen einer teilweisen Steu-
erpflicht, z. B. bei: 

1. JPöR mit ihren BgA, Versicherungsvereinen auf Gegenseitig-
keit, Stiftungen. 

2. Gemeinnützigen Körperschaften i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 
mit steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, au-
ßer wenn sie die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft oder ei-
ner Genossenschaft haben. 

3. Steuerbefreiten Pensions- oder Unterstützungskassen, die die 
Rechtsform eines Vereins oder einer Stiftung haben und wegen 
Überdotierung teilweise zu besteuern sind (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 i. 
V. m. § 6 KStG). 

3Wegen der Anwendung der Freibetragsregelung des § 24 KStG 
auf das Einkommen eines Berufsverbands und der Nichtanwen-
dung auf die Bemessungsgrundlage für die besondere Körper-
schaftsteuer i. S. d. § 5. Abs. 1 Nr. 5 Satz 4 KStG >R 5.7 Abs. 7. 
4Ausgeschlossen ist die Anwendung des Freibetrags nach § 24 
KStG z. B. in den Fällen von: 

1. Gemeinnützigen Körperschaften i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 
mit steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, wenn 
sie die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft haben. 

2. Steuerbefreiten Pensions- oder Unterstützungskassen, die die 
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft haben und wegen 
Überdotierung teilweise zu besteuern sind (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 i. 
V. m. § 6 KStG). 

3. Vermietungsgenossenschaften (§ 5 Abs. 1 Nr. 10 und 12 
KStG). 

4. Optierenden Gesellschaften i. S. d. § la KStG. 

(2) 1Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmas-
sen i. S. d. Absatzes 1, deren Einkommen den Freibetrag von 5 
000 Euro nicht übersteigt, sind nicht zu veranlagen (NV-Fall) und 
haben Anspruch auf Erteilung einer NV-Bescheinigung. 2Das gilt 
auch für die Fälle der >R 31 Abs. 1. 

R 25 Freibetrag für Genossenschaften sowie Vereine, die 
Land- und Forstwirtschaft betreiben 

Genossenschaften sowie Vereine, deren Einkommen den nach § 
25 KStG zu gewährenden Freibetrag von 15 000 Euro nicht über-
steigt, sind nicht zu veranlagen (NV-Fall) und haben Anspruch auf 
Erteilung einer NV- Bescheinigung. 

R 26 Steuerermäßigung bei ausländischen Einkünften 

(1) 1Bei der Steueranrechnung nach § 26 KStG, die keinen Antrag 
voraussetzt, handelt es sich um die Anrechnung ausländischer 

} 
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Steuern vom Einkommen, zu denen eine unbeschränkt steuer-
pflichtige Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse im Ausland herangezogen wurde oder die für ihre Rech-
nung einbehalten worden sind, auf die deutsche Körperschafts-
teuer. 2Für die Ermittlung der auf die ausländischen Einkünfte ent-
fallenden deutschen Körperschaftsteuer ist die Tarifbelastung vor 
Abzug der anzurechnenden ausländischen Steuern zugrunde zu 
legen; die Summe der Einkünfte ist entsprechend dem in >R 7.1 
enthaltenen Berechnungsschema zu ermitteln. 3Zur direkten Steu-
eranrechnung bei beschränkter Steuerpflicht >Absatz 4. 

(2) Die Pauschalierung der anzurechnenden Körperschaftsteuer 
nach dem Pauschalierungserlass vom 10.4.1984 (BStBI I S. 252) 
ist nicht zulässig. 

(3) 1Stammen Einkünfte aus einem ausländischen Staat, mit dem 
ein DBA besteht, kann eine Steueranrechnung (§ 26 Abs. 1 KStG) 
oder ein wahlweiser Abzug der ausländischen Steuern bei der Er-
mittlung der Einkünfte nur unter Beachtung der Vorschriften des 
maßgeblichen DBA vorgenommen werden. 2Ggfs. kann auch die 
Anrechnung fiktiver Steuerbeträge in Betracht kommen. 3Sieht ein 
DBA nur die Anrechnung ausländischer Steuern vor, kann den-
noch auf Antrag das nach innerstaatlichem Recht eingeräumte 
Wahlrecht eines Abzugs der ausländischen Steuern bei der Ermitt-
lung der Einkünfte beansprucht werden. 4Das Wahlrecht muss für 
die gesamten Einkünfte aus einem ausländischen Staat einheitlich 
ausgeübt werden. 5Über den Rahmen bestehender DBA hinaus 
kann eine Anrechnung oder ein Abzug ausländischer Steuern in 
Betracht kommen, wenn das DBA die Doppelbesteuerung nicht 
beseitigt oder sich nicht auf die fragliche Steuer vom Einkommen 
dieses Staates bezieht. 6Bei negativen ausländischen Einkünften 
i. S. d. § 2a EStG aus einem ausländischen Staat, mit dem ein 
DBA besteht, ist auf Antrag anstelle einer im DBA vorgesehenen 
Anrechnung ein Abzug der ausländischen Steuern entsprechend 
§ 34c Abs. 2 EStG möglich. 

(4) Sind Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögens-
massen beschränkt steuerpflichtig (§ 2 Nr. 1 KStG), ist nach § 26 
Abs. 1 KStG i. V. m. § 50 Abs. 3 EStG unter den dort genannten 
Voraussetzungen die direkte Steueranrechnung (§ 34c Abs. 1 
EStG) oder der Steuerabzug (§ 34c Abs. 2 und 3 EStG) möglich. 

R 30 Entstehung der Körperschaftsteuer 

Die Körperschaftsteuer entsteht hinsichtlich der besonderen Kör-
perschaftsteuer nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 Satz 4 KStG mit Ablauf des 
VZ, in dem die Mittelverwendung erfolgt ist, die die besondere Kör-
perschaftsteuer auslöst. 

R 31.1 Besteuerung kleiner Körperschaften 

(1) 1Nach § 156 Abs. 2 AO kann die Festsetzung von Steuern un-
terbleiben, wenn feststeht, dass die Kosten der Einziehung ein-
schließlich der Festsetzung außer Verhältnis zu dem festzusetzen-
den Betrag stehen. 2Diese Voraussetzung kann im Einzelfall bei 
kleinen Körperschaften erfüllt sein, die einen Freibetrag nach § 24 
oder § 25 KStG nicht beanspruchen können, insbesondere bei 
kleinen Genossenschaften. 3Bei diesen Körperschaften kann das 
in Satz 1 bezeichnete Missverhältnis vorliegen, wenn das Einkom-
men im Einzelfall offensichtlich 500 Euro nicht übersteigt. 4Dem-
entsprechend kann in diesen Fällen von einer Veranlagung zur 
Körperschaftsteuer und von den gesonderten Feststellungen nach 
§§ 27, 28 KStG abgesehen werden. 5Dies gilt nicht im Fall von 
Komplementär-Kapitalgesellschaften, da der auf sie entfallende 
Gewinnanteil im Rahmen der gesonderten Gewinnfeststellung zu 
ermitteln ist. 

(2) Die Veranlagung und die gesonderten Feststellungen für die in 
Absatz 1 bezeichneten Körperschaften sind auch durchzuführen, 
wenn die Körperschaften dies beantragen. 

(3) Bei der erstmaligen gesonderten Feststellung nach § 27 KStG 
ist davon auszugehen, dass das in der Steuerbilanz ausgewiesene 
Eigenkapital ausschließlich aus ausschüttbarem Gewinn (§ 27 
Abs. 1 Satz 5 KStG) und gezeichnetem Kapital besteht, soweit die 
Körperschaft nicht nachweist, dass es aus Einlagen stammt. 

R 31.2 Steuererklärungspflicht, Veranlagung und Erhebung 
von Körperschaftsteuer 

— unbesetzt — 

R 35 Sondervorschriften für Körperschaften, Personenverei-
nigungen oder Vermögensmassen in dem in Artikel 3 des Ei-
nigungsvertrags genannten Gebiet 
1Im Jahr des Verlustabzugs (§ 10d EStG) erhöht der vom Einkom-
men abgezogene Verlust das steuerliche Einlagekonto. 2Ist ein 

Verlustabzug in einem VZ zu berücksichtigen, dessen Einkommen 
sich aus dem Gewinn von zwei Wj. zusammensetzt, ist er für die 
Erhöhung des Einlagekontos auf die beiden Wj. aufzuteilen. 

(3) Bei der erstmaligen gesonderten Feststellung nach § 27 KStG 
ist davon auszugehen, dass das in der Steuerbilanz ausgewiesene 
Eigenkapital ausschließlich aus ausschüttbarem Gewinn (§ 27 
Abs. 1 Satz 5 KStG) und gezeichnetem Kapital besteht, soweit die 
Körperschaft nicht nachweist, dass es aus Einlagen stammt. 

 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

Berlin, den 13. April 2022 

Der Bundeskanzler 

Olaf Scholz 

Der Bundesminister der Finanzen 

Christian Lindner 
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